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Kreis Lippe – Der Landrat 
FG 680 – Immissionsschutz, 
Umweltrecht und Controlling 

 
Frau Klüter 
 
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 
 
Zimmer: 633 
Telefon: 05231 62-6330 
Fax: 05231 63011-4321 
 
b.klueter@kreis-lippe.de 
www.kreis-lippe.de 

 

Besuchen Sie uns mit dem ÖPNV: 
 
Busverbindung Linie 702 
Ab Bahnhof Detmold bis Kreishaus 
alle 15 Minuten 
 
Bus & Bahn Hotline: 
05261/6673950 
 
Rufen Sie uns an: 
05231/62-0 
 
Ihre Behördennummer: 
115 

 

 
 

 

 
 
 
Kreis Lippe, Der Landrat, 32754 Detmold 

 

 

 

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben Mein Zeichen Datum 

Antrag vom 21.04.2023 Siehe unten 18.12.2023 
 

GENEHMIGUNGSBESCHEID 

I. TENOR 
 
Auf den Genehmigungsantrag vom 21.084.2023 mit den zugehörigen Antragsunterlagen 
und Nachträgen (zuletzt vom 17.10.2023), wird aufgrund der §§ 16/19 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und 
der Nr. 1.6.2 V des Anhang 1 der 4. BImSchV die Genehmigung für die wesentliche 
Änderung von sieben Windenergieanlage (WEA), an nachfolgend genannten Standorten im 
Außenbereich der Stadt Lügde, erteilt. 
 
Der wesentlichen Änderung der Errichtung und des Betriebs der WEA liegen der  
Genehmigungsbescheid des Kreis Lippe vom 03.04.2023 mit den Aktenzeichen 
 
LG-95:  766.0044/19/1.6.2 
LG-96:  766.0045/19/1.6.2 
LG-99: 766.0035/20/1.6.2 
LG-100: 766.0036/20/1.6.2  
LG-101: 766.0037/20/1.6.2  
LG-102: 766.0038/20/1.6.2 
LG-103: 766.0046/21/1.6.2 
 
zugrunde. Der Genehmigungsbescheid gilt mit seinen Festsetzungen, Neben-
bestimmungen und Hinweisen weiter, sofern mit diesem Genehmigungsbescheid keine 
anderen oder zusätzlichen Nebenbestimmungen verfügt werden. 
 
1. Standorte der Windenergieanlagen 

LG-95 

Aktenzeichen § 4: 766.0044/19/1.6.2 

Aktenzeichen §16: 766.0021/23/1.6.2   

Stad/Gemeinde: Lügde   

Gemarkung: Lügde   

Flur / Flurstück: 18 / 159   

east (UTM):  32517550   

north (UTM):     5753348   

Gegen Postzustellungsurkunde 
Westwind Projektierungs GmbH & Co. KG 
Herrn Langeleh 
Brinkstraße 25 
 
27245 Kirchdorf 
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LG-96 

Aktenzeichen §4: 766.0045/19/1.6.2  

Aktenzeichen §16: 766.0022/23/1.6.2  

Stad/Gemeinde: Lügde   

Gemarkung: Lügde   

Flur / Flurstück: 18 / 57   

east (UTM):  32517643,1   

north (UTM):  5752907,9   

 

LG-99 

Aktenzeichen §4: 766.0035/20/1.6.2 

Aktenzeichen §16: 766.0023/23/1.6.2    

Stad/Gemeinde: Lügde   

Gemarkung: Lügde   

Flur / Flurstück: 20 / 44/1   

east (UTM):  32517077,0   

north (UTM):  5753177,6   

 

LG-100 

Aktenzeichen §4: 766.0036/20/1.6.2 

Aktenzeichen §16: 766.0025/23/1.6.2    

Stad/Gemeinde: Lügde   

Gemarkung: Lügde   

Flur / Flurstück: 20 / 154/76   

east (UTM):  32516788,2   

north (UTM):  5753409,8   

 

LG-101 

Aktenzeichen §4: 766.0037/20/1.6.2  

Aktenzeichen §16: 766.0026/23/1.6.2  

Stad/Gemeinde: Lügde   

Gemarkung: Lügde   
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Flur / Flurstück: 18 / 153   

east (UTM):  32517851,3   

north (UTM):  5753603,9   

 

LG-102 

Aktenzeichen §4: 766.0038/20/1.6.2 

Aktenzeichen §16: 766.0027/23/1.6.2    

Stad/Gemeinde: Lügde   

Gemarkung: Sabbenhausen   

Flur / Flurstück: 9 / 18   

east (UTM):  32518042,0   

north (UTM):  5752989,7   

 

LG-103 

Aktenzeichen §4: 766.0046/21/1.6.2  

Aktenzeichen §16: 766.0028/23/1.6.2   

Stad/Gemeinde: Lügde   

Gemarkung: Lügde   

Flur / Flurstück: 18 / 126/76   

east (UTM):  32517281,24   

north (UTM):         5753629,48 

 

2. Auslegungs- und Leistungsdaten der LG-95, LG-96, LG-99, LG-100, LG-101, LG-102, LG-103  

[Änderung des Anlagentypens gegenüber der Ursprungsgenehmigung vom 03.04.2023] 

Hersteller: Enercon    

Typ: E-160 EP5 E3   

Fundament: Flachfundament  

Rotordurchmesser: 160 m    

Nabenhöhe: 160 m    

Gesamthöhe: 240 m    

Nennleistung:  5.560 kWel 

 

Konzentrationswirkung gem. § 13 des BImSchG 

Von dieser Genehmigung werden gem. § 13 BImSchG eingeschlossen: 
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 die Baugenehmigung nach BauO NRW für die Änderung der Windenergieanlage einschließlich der für ihren 
Betrieb erforderlichen Nebeneinrichtungen und Anlagenteile wie der Übergabestation, der 
Erschließungswege, der Kranstellplatz, die Anschlussleitungen vom Generator zu den Eingangsklemmen der 
Übergabestation. 

 

Hinweis: 
Diese Genehmigung bezieht sich auf das Anlagengrundstück (Flurstück) sowie die in den Antragsunterlagen 
dargelegten Erschließungsmaßnahmen. Hierüber hinausgehende Erschließungsmaßnahmen (z. B. Straßen-
/Wegebau), die weitere Kabeltrasse und die Einspeisestelle in das Hochspannungsnetz werden von dieser 
Genehmigung nicht erfasst. 
 
Die Genehmigung wird neben den vorgenannten Bestimmungen zu deren Inhalt und Umfang nach Maßgabe der 
folgenden Abschnitte dieses Genehmigungsbescheides erteilt: 
 
 
 
 

I. TENOR ......................................................................................... 1 

II. ANTRAGSUNTERLAGEN ................................................................ 5 

III. NEBENBESTIMMUNGEN .............................................................. 7 

IV. BEGRÜNDUNG .......................................................................... 29 

V. VERWALTUNGSGEBÜHR .............................................................. 35 

VI. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG .................................................... 35 

VII. VERZEICHNIS DER DER RECHTSQUELLEN ................................. 37 
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II. ANTRAGSUNTERLAGEN 

 
Die aufgeführten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung und bestimmen deren Inhalt und Umfang. 
Die von der Genehmigung erfassten Anlagen sind nach Maßgabe der zu diesem Bescheid gehörenden und nachfolgend 
aufgelisteten Antragsunterlagen auszuführen, zu betreiben und instand zu halten, soweit nicht durch die in 
Abschnitt I. - Tenor – aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang der Genehmigung oder durch die in 
Abschnitt III. dieses Genehmigungsbescheides festgesetzten Nebenbestimmungen etwas anderes vorgeschrieben 
wird. 
 

Nr. Antragsunterlagen 

Register 0 Deckblatt und Inhaltsverzeichnis  

 Inhaltsverzeichnis Änderungsantrag 

Register 1 Antrag 

 Antragsformular 1 

 Tabellarische Übersicht Grunddaten 7 WEA 

 Kurzbeschreibung Lügde 

 Errichtungskosten Windkraftanlage 7x nach DIN 276 

Register 2 Karten 

 Lageplan 

 Übersichtslageplan Teil A 

 Übersichtslageplan Teil B 

 Übersichtsplan 

Register 3 Anlagenbeschreibung 

 Erläuterungen zum Turm E-160 EP 5 E3 

 Technisches Datenblatt – General Design Conditions 

 Technisches Datenblatt – E-160 EP5 E3_5560kW 

 Ansichtszeichnung E-160 160m NH 

 Technische Beschreibung Turm 

 Technisches Datenblatt Gewichte Gondel EP5 

 Datenblatt Gondelabmessungen 

 Zusammenbauzeichnung Gondel 

 Technische Beschreibung Eigenbedarf 

 Technische Beschreibung Netzanschlussvariante Standard 6 E-160 EP5 E3 
5560 kW 

 Technische Beschreibung Transformator und Schaltanlage E-160 EP5 E3 
5500kW 

 Technische Beschreibung Fundamente 

 Technisches Datenblatt Flachgründung 

 Technische Beschreibung Schalloptimierung 

 Bestätigung Okatvbanddaten div. Modi 

 Technisches Datenblatt Leistungsverhalten bei aktivierter sektorieller 
Abregelung 
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 Technische Beschreibung Anlagensicherheit 

 Technische Beschreibung Eisansatzerkennung 

 Rotorstellung bei Eisansatz LG-99 [Nachtrag v. 17.10.23] 

 Rotorstellung bei Eisansatz LG-96 [Nachtrag v. 17.10.23] 

 Technische Beschreibung Blitzschutz 

 Technische Beschreibung Schattenwurf und Artenschutzsystem 

 Technische Beschreibung Enercon SCADA System 

 Technische Beschreibung Sektormanagement 

Register 4 Bauvorlagen 

 Bauantragsformular Änderung 

 Tabelle beantrage WEA 

 Ansichtszeichnung E-160 m NH 

 Baubeschreibung von Turm und Gründung 

 Zuwegung und Baustellenflächen 

 Schreiben Bauformular Ziffer 10.1 

 Standorteignung in Windparks 

 Geotechnischer Bericht, Baugrundgutachten, hydrogeologischer Bericht 

 Abstandsflächen Windenergie NRW 

 Erschließungskonzept 

 Herstellkosten E-160 EP5 E3 

 Allgemeines Brandschutzkonzept 

 Vorhabenbezogenes Brandschutzkonzept 

Register 5 Arbeitsschutz 

 Technische Beschreibung Einrichtungen zum Arbeits-, Personen-, und 
Brandschutz 

 Arbeitsschutz beim Aufbau 

 Flucht und Rettungsplan 

Register 6 Betriebseinstellung 

 Maßnahmen bei Betriebseinstellung 

 Rückbauverpflichtung 

 Rückbaukosten 

 Rückbaukostenschätzung 2023- E160 EP5 

Register 7 Abfälle 

 Spezifikation Abfallstoffe und Entsorgung EP5 

 Technisches Datenblatt Abfallmengen 

Register 8 Wasserwirtschaft 

 Verweis auf andere Kapitel 

Register 9 Wassergefährdende Stoffe 

 Technische Beschreibung  Wassergefährdende Stoffe 

 Sicherheitsdatenblätter (15 Stoffe) 
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Register 10 Bodenschutz 

 Wassergefährdende Stoffe 

Register 11 Sonstiges 

 [Kein Inhalt] 

Register 12 Gutachten 

 Stellungnahme Schall 

 Schattengutachten 

 Lichtemissionen 

 Gutachten zur Standorteignung 

 Geotechnischer Bericht 

 Freileitungsgutachten 

Register 13 Umweltverträglichkeit 

 Umweltverträglichkeit 

 WP Lügde Unterlage zur allgm. UVP-Vorprüfung [Nachtrag v. 02.08.23] 

Register 14 Landschafts- und Artenschutz 

 Landschafts- und Artenschutz 

 

 

III. NEBENBESTIMMUNGEN 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Genehmigungsbescheid nach § 4 BImSchG vom 03.04.2023 mit seinen 
Festsetzungen, Nebenbestimmungen und Hinweisen weiter gilt, sofern mit diesem Genehmigungsbescheid keine 
anderen oder zusätzlichen Nebenbestimmungen verfügt werden. Insbesondere wird auf die Gültigkeit der 
Nebenbestimmung A) Aufschiebende / Auflösende Bedingungen Nr. 1 und 2 hingewiesen. 
 
Um die Erfüllung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen, werden neben den 
in Abschnitt I - Tenor - aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang der Genehmigung zusätzlich die 
nachstehenden Nebenbestimmungen gem. § 12 Abs. 1 BImSchG festgesetzt: 
 
A) Bedingungen 

 
1. Mit der Errichtung der jeweiligen Windenergieanlage darf erst begonnen werden, nachdem der unteren 

Immissionsschutzbehörde der Kreisverwaltung Lippe eine selbstschuldnerische unbefristete Bankbürgschaft 
einer deutschen Kreditbank, deutschen Sparkasse oder deutschen Versicherungsgesellschaft zugunsten der 
Kreisverwaltung Lippe über 440.959,26 € je WEA (Gesamtsumme 3.086.714,82 €) für die Sicherung des 
vollständigen Rückbaus der jeweiligen Windenergieanlage einschließlich der Zuwegung, des Fundaments, des 
Transformators und der Netzanbindung nach Aufgabe der Nutzung einschließlich der Rekultivierung der 
Standorte, hinterlegt worden ist. In der Bürgschaft ist sicherzustellen, dass die bürgende Bank den 
Bürgschaftsbetrag auf erstes Anfordern an die Genehmigungsbehörde zahlt und auf die Einreden der 
Anrechnung, der Aufrechnung und der Vorausklage verzichtet (§§ 770, 771 BGB). Die Bürgschaft bedarf der 
Schriftform. 

 
Anmerkung: 
Die Sicherheitsleistung wird nach vollständigem Rückbau der Windenergieanlagen und nach abschließender 
Rekultivierung der Standorte freigegeben. Die Höhe der Sicherheitsleistung wurde gemäß Nr. 5.2.2.4 des Erlass 
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für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung 
(Windenergie Erlass NRW) von 2018 festgesetzt. 

 
2. Bei einem Wechsel des Betreibers darf der nachfolgende Betreiber die Anlage erst dann betreiben, wenn er 

zur Sicherung der Anforderungen eine geeignete und ausreichende Sicherheitsleistung hinterlegt hat. Im Falle 
eines Betreiberwechsels wird die Bankbürgschaft des bisherigen Betreibers erst dann freigegeben, wenn der 
neue Betreiber eine Bankbürgschaft über die gleiche Summe und Formulierung (nach §§ 770, 771 BGB) 
vorgelegt hat. 

 

3. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach der Bestandskraft dieses Bescheides mit 

der Änderung an der jeweiligen Windenergieanlage begonnen worden ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG). 

 

B) Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise der Unteren  Immissionsschutzbehörde des 

Kreises Lippe 

 
Hinweis:  

 Nachfolgende Nebenbestimmungen und Hinweise ersetzten vollumfänglich die immissionsschutzrechtlichen 
Nebenbestimmungen und Hinweise des Buchstaben B) Nebenbestimmung Nr. 1.1 bis 2.12 und Hinweise Nr. 2.13 
bis 2.9 der Ursprungsgenehmigung vom 03.04.2023 mit den Aktenzeichen 766.0044/19/1.6.2, 
766.0045/19/1.6.2, 766.0035/20/1.6.2, 766.0036/20/1.6.2, 766.0038/20/1.6.2, 766.0046/21/1.6.2. 

 
1. Allgemeine Auflagen 
 
1.1 Der Unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe ist der Zeitpunkt der Baumaßnahmen formlos 

mindestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. 
 

1.2 Der Unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der WEA formlos 
mindestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. 

 
1.3 Spätestens vier Wochen nach erfolgter Inbetriebnahme ist vorzulegen: 

 
1.2.1. Die unterschriebene Fachunternehmererklärung zu Schallemissionen, in der nachgewiesen wird, dass die 

Anlage in ihren wesentlichen Elementen (Typ, Rotordurchmesser, Blattausführung, Getriebe, Generator, 
…) mit derjenigen Anlage übereinstimmt, die der Schallimmissionsprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer 
Straße 26, 26603 Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2), der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 
4670-22-L2_01_01) und der akustischen Planung zugrunde gelegen haben.  
 

1.2.2. Die unterschriebene Fachunternehmererklärung zur Schattenwurfabschaltung, in der nachgewiesen wird, 
dass die Anlagen in ihren wesentlichen Elementen (Typ, Rotordurchmesser, Blattausführung, …) mit der 
Anlage übereinstimmen, die der Schattenwurfprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 Aurich 
vom 05.12.2022 (Bericht Nr. 4670-22-S3) zugrunde gelegen haben. 
 

1.2.3. Nachweis des Herstellers oder des Fachunternehmers über die Einrichtung des Eiserkennungs-
/detektorsystems sowie der Bestätigung, dass das System betriebsbereit ist. 
 

1.2.4. Ein Wechsel des Betreibers bzw. eine Veräußerung der Windenergieanlage ist der Unteren 
Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 

1.4 Die Untere Immissionsschutzbehörde der Kreisverwaltung Lippe ist als Genehmigungs- und Überwachungs-
behörde über alle besonderen Vorkommnisse, durch welche die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit 
erheblich belästigt oder gefährdet werden könnte sowie über die Tatsache, dass Anforderungen an den Betrieb 
der Anlage oder Anforderungen zur Begrenzung von Emissionen und Immissionen nicht erfüllt werden, 
unverzüglich fernmündlich zu unterrichten. Unabhängig davon sind umgehend alle Maßnahmen zu ergreifen, 
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die zur Abstellung der Störung erforderlich sind. Auf die Anzeige- und Mitteilungspflichten nach   §§ 2 und 3 
der Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung (UmSchAnzV) wird hingewiesen. 
 
 

2. Nebenbestimmungen zur Vermeidung und Minimierung von Schallimmissionen 

 
Da die Errichtung und der Betrieb der 7 WEA in zwei Ausbaustufen erfolgen soll, wurden im Gutachten 2 
Szenarien betrachtet. Dementsprechend werden nachfolgende Nebenbestimmungen für das jeweilige Szenario 
formuliert. 
 
1. Szenario: Errichtung und Betrieb von 5 WEA (LG-95,LG-96, LG-99, LG-100, LG-103) parallel zu den 
Bestandsanlagen LG-10, LG-11, LG-12 und LG-13 

 

2.1 Die Windenergieanlagen LG-95 und LG-96 sind zur Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr entsprechend den 

Herstellerangaben im schallreduzierten Betriebsmodus „NR VIIIs“ mit einer maximalen Leistung von 2.150 kW 

und einer maximalen Drehzahl von 5,7 U/min gemäß der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 

26603 Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-

L2_01_01) zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungs-

konformen Betriebs gelten folgende Werte: 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw,Okt [dB(A)] 75,1 81,7 89,0 91,3 92,5 92,0 87,5 64,9 

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR= 0,5 dB        σP= 1,2 dB         σProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt 
[dB(A)] 

76,8 83,4 90,7 93,0 94,2 93,7 89,2 66,6 

Lo,Okt [dB(A)] 77,2 83,8 91,1 93,4 94,6 94,1 89,6 67,0 

 
LW,Okt =  Oktavpegel aus dem zugehörigen Vermessungsbericht 

Le,max,Okt = maximal zulässiger Oktavschallleistungspegel 

Lo,Okt = Oktavpegel einschließlich aller Zuschläge für den oberen Vertrauensbereich 

σR, σP, σProg =  berücksichtigte Unsicherheiten für Vermessung, Standardabweichung und das Prognosemodell 

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 

genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 

Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung für 

nachfolgende Anlagen. 

2.2 Die Windenergieanlagen LG-99 und LG-100 sind zur Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr entsprechend den 
Herstellerangaben im schallreduzierten Betriebsmodus „NR Vs“ mit einer maximalen Leistung von 4.750 kW 
und einer maximalen Drehzahl von 8,2 U/min gemäß der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 
26603 Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-
L2_01_01) zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des 
genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende Werte: 
 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw,Okt [dB(A)] 85,5 88,5 93,2 97,5 98,2 95,7 87,3 66,7 

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR= 0,5 dB        σP= 1,2 dB         σProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt 
[dB(A)] 

87,2 90,2 94,9 99,2 99,9 97,4 89,0 68,4 

Lo,Okt [dB(A)] 87,6 90,6 95,3 99,6 100,3 97,8 89,4 68,8 
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Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 

genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 

Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung für 

nachfolgende Anlagen. 

 
2.3 Die Windenergieanlage LG-103 ist zur Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr entsprechend den Herstellerangaben 

im schallreduzierten Betriebsmodus „NR VIIs“ mit einer maximalen Leistung von 4.400 kW und einer maximalen 
Drehzahl von 7,6 U/min gemäß der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 Aurich vom 
17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-L2_01_01) zu betreiben. 
Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten 
folgende Werte: 
 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw,Okt [dB(A)] 80,5 86,4 91,7 95,7 96,4 93,9 85,6 64,6 

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR= 0,5 dB        σP= 1,2 dB         σProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt 
[dB(A)] 

82,2 88,1 93,4 97,4 98,1 95,6 97,3 66,3 

Lo,Okt [dB(A)] 82,6 88,5 93,8 97,8 98,5 96,0 87,7 66,7 

 

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 

genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 

Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung für 

nachfolgende Anlagen. 

2.Szenario: Errichtung und Betrieb von 7 WEA (nach vollständigem Rückbau der Bestandsanlagen 

LG-10, LG-11, LG-12 und LG-13) 

 

2.4 Die Windenergieanlage LG-100 ist zur Tag- und Nachtzeit von 00:00 bis 24:00 Uhr entsprechend den 
Herstellerangaben im Betriebsmodus „BM 0s“ mit einer maximalen Leistung von 5.560 kW und einer maximalen 
Drehzahl von 9,6 U/min gemäß der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 Aurich vom 
17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-L2_01_01) zu betreiben. 
Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten 
folgende Werte: 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw,Okt [dB(A)] 87,2 92,6 97,2 99,7 101,3 99,1 91,7 76,0 

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR= 0,5 dB        σP= 1,2 dB         σProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt 
[dB(A)] 

88,9 94,3 98,9 101,4 103,0 100,8 93,4 77,7 

Lo,Okt [dB(A)] 89,3 94,7 99,3 101,8 103,4 101,2 93,8 78,1 

 

LW,Okt =  Oktavpegel aus dem zugehörigen Vermessungsbericht 

Le,max,Okt = maximal zulässiger Oktavschallleistungspegel 

Lo,Okt = Oktavpegel einschließlich aller Zuschläge für den oberen  

Vertrauensbereich 

σR, σP, σProg =  berücksichtigte Unsicherheiten für Vermessung, Standardabweichung  

und das Prognosemodell 
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Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 

genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 

Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung für 

nachfolgende Anlagen. 

 

2.5 Die Windenergieanlage LG-99 ist Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr entsprechend den Herstellerangaben im 
Betriebsmodus „NR IIs“ mit einer maximalen Leistung von 5.270 kW und einer maximalen Drehzahl von 9,1 
U/min gemäß der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 Aurich vom 17.01.2022 (Bericht 
Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-L2_01_01) zu betreiben. Zur Kennzeichnung 
der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende Werte: 
 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw,Okt [dB(A)] 85,5 91,1 95,1 99,8 100,6 98,1 89,7 69,5 

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR= 0,5 dB        σP= 1,2 dB         σProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt 
[dB(A)] 

87,2 92,8 96,8 101,5 102,3 99,8 91,4 71,2 

Lo,Okt [dB(A)] 87,6 93,2 97,2 101,9 102,7 100,2 91,8 71,6 

 

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 

genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 

Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung für 

nachfolgende Anlagen. 

 

2.6 Die Windenergieanlage LG-103 ist zur Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr entsprechend den Herstellerangaben 
im schallreduzierten Betriebsmodus „NR Vs“ mit einer maximalen Leistung von 4.750 kW und einer maximalen 
Drehzahl von 8,2 U/min gemäß der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 Aurich vom 
17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-L2_01_01) zu betreiben. 
Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten 
folgende Werte: 
 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw,Okt [dB(A)] 85,5 88,5 93,2 97,5 98,2 95,7 87,3 66,7 

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR= 0,5 dB        σP= 1,2 dB         σProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt 
[dB(A)] 

87,2 90,2 94,9 99,2 99,9 97,4 89,0 68,4 

Lo,Okt [dB(A)] 87,6 90,6 95,3 99,6 100,3 97,8 89,4 68,8 

 

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 

genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 

Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung für 

nachfolgende Anlagen. 
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2.7 Die Windenergieanlagen LG-95 und LG-96 sind zur Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr entsprechend den 
Herstellerangaben im schallreduzierten Betriebsmodus „NR VIIs“ mit einer maximalen Leistung von 4.400 kW 
und einer maximalen Drehzahl von 7,6 U/min gemäß der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 
26603 Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-
L2_01_01) zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungs-
konformen Betriebs gelten folgende Werte: 

 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw,Okt [dB(A)] 80,5 86,4 91,7 95,7 96,4 93,9 85,6 64,6 

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR= 0,5 dB        σP= 1,2 dB         σProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt 
[dB(A)] 

82,2 88,1 93,4 97,4 98,1 95,6 87,3 66,3 

Lo,Okt [dB(A)] 82,6 88,5 93,8 97,8 98,5 96,0 87,7 66,9 

 

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 

genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 

Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung für 

nachfolgende Anlagen. 

2.8 Die Windenergieanlagen LG-101 und LG-102 sind zur Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr entsprechend den 
Herstellerangaben im schallreduzierten Betriebsmodus „NR VIIIs“ mit einer maximalen Leistung von 2.250 kW 
und einer maximalen Drehzahl von 5,7 U/min gemäß der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 
26603 Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-
L2_01_01)zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungs-
konformen Betriebs gelten folgende Werte: 

 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lw,Okt [dB(A)] 75,1 81,7 89,0 91,3 92,5 92,0 87,5 64,9 

berücksichtigte 
Unsicherheiten 

σR= 0,5 dB        σP= 1,2 dB         σProg= 1,0 dB 

Le,max,Okt 
[dB(A)] 

76,8 83,4 90,7 93,0 94,2 93,7 89,2 66,6 

Lo,Okt [dB(A)] 77,2 83,8 91,1 93,4 94,6 94,1 89,6 67,0 

 

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des 

genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von 

Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit auch als Vorbelastung für 

nachfolgende Anlagen. 

2.9 Die Windenergieanlagen sind solange während der Nachtzeit von 22:00 - 6:00 Uhr außer Betrieb zu setzen, bis 
das Schallverhalten des WEA-Typs Enercon E-160 EP5 E3 durch eine FGW-konforme Vermessung an der 
beantragten Windenergieanlage selbst    oder einer anderen Windenergieanlage gleichen Typs belegt wird. Es 
ist nachzuweisen, dass die im Wind-BIN des höchsten gemessenen Summenschallleistungspegels vermessenen 
Oktavschallleistungspegel zuzüglich des 90%-Konfidenzintervalls der Gesamtunsicherheit aus Vermessung, 
Serienstreuung und Prognosemodell (Lo,Okt,Vermessung) die in unter den Nebenbestimmungen 2.1 bis 2.8  
festgelegten Werte der obere Vertrauens-bereichsgrenze Lo,Okt nicht überschreiten. Werden nicht alle Werte 
Lo,Okt eingehalten, kann der Nachweis für die Aufnahme des Nachtbetriebs über die Durchführung einer 
erneuten Ausbreitungsrechnung für die betroffenen WEA erbracht werden. 
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2.10 Diese Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immissions-
aufpunktmodellierung durchzuführen, wie es in der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 
Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-L2_01_01) 
abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der vermessenen 
Oktavschalleistungspegel Lo,Okt,Vermessung des Wind-BINs, das immissionsseitig den höchsten Beurteilungs-
pegel erzeugt, anzusetzen.  
 

2.11 Der Nachweis für die Aufnahme des Nachtbetriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten 
Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die für sie in der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer 
Straße 26, 26603 Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 
4670-22-L2_01_01) ermittelten und aufgelisteten Teilimmissionspegel nicht überschreiten.Der Nachtbetrieb ist 
nach positivem Nachweis und Freigabe durch die Untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe in dem 
Betriebsmodus mit der zugehörigen maximalen Leistung und Drehzahl zulässig, der dem vorgelegten 
schalltechnischen Nachweis zu Grunde liegt. 

 
2.12 Im Rahmen einer messtechnischen Überprüfung ist der Nachweis eines genehmigungskonformen Betriebs dann 

erbracht, wenn die messtechnisch bestimmten Oktavschallleistungspegel des Wind-BINs mit dem höchsten 
gemessen Summenschallleistungspegel die in Nebenbestimmung 2.1 bis 2.8 festgelegten Werte Le,max,Okt 
nicht überschreiten. Werden nicht alle Werte Le,max,Okt eingehalten, kann der Nachweis des 
genehmigungskonformen Betriebs über die Durchführung einer erneuten Ausbreitungsrechnung für die 
betroffene einzelne WEA erbracht werden. 
 

2.13 Diese Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immissions-
aufpunktmodellierung durchzuführen, wie es in der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 
Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-L2_01_01)  
abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der vermessenen Oktav-
schalleistungspegel Lo,Okt,Vermessung des Wind-BINs, das immissionsseitig den höchsten Beurteilungspegel 
erzeugt, anzusetzen. 

 
2.13.1 Der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten 

Teilimmissionswerte der WEA die für sie in der Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 
Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-L2_01_01) 
aufgelisteten Vergleichswerte nicht überschreiten. 

 
Hinweis 
 
Auf die Möglichkeit einer nachträglichen Anordnung im Einzelfall gemäß Nr. 5.2 der TA Lärm wird hingewiesen. 

 
2.14 Die von den Windenergieanlagen verursachten Geräuschimmissionen dürfen im gesamten Einwirkungsbereich 

einschließlich der Vorbelastung durch weitere Windenergie- und sonstige Anlagen nicht zu einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 der TA Lärm beitragen. 

 
Für die maßgeblichen Immissionsorte gelten folgende Immissionsrichtwerte: 
 
a) Kern-, Dorf- und Mischgebiete, (Außenbereich) 
tags  60 dB(A) 
nachts  45 dB(A) 
 
b) allgemeine Wohngebiete 
tags  55 dB(A) 
nachts  40 dB(A) 
 
c) reine Wohngebiete 
tags  50 dB(A) 
nachts 35 dB(A) 
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2.15 Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und 

zur Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Nachtzeit beginnt um 22:00 Uhr und endet um 

6:00 Uhr. Für die Ermittlung der Geräusche ist Nr. 6.8 TA Lärm maßgebend. 

2.16 Eine Tonhaltigkeit der Anlage ist nicht zulässig. Tonhaltig sind Windenergieanlagen, für die nach TA Lärm i. V. 
m. dem Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und 
Anwendung - Windenergie-Erlass NRW– vom 08.05.2018 ein Tonzuschlag von 3 dB oder 6 dB zu vergeben ist. 
 

2.17 Die Umschaltung auf die schallreduzierte Betriebsweise zur Nachtzeit muss durch automatsche Schaltung (z. 
B. mittels Zeitschaltuhr) erfolgen. Die Schaltung ist gegen unbefugte Änderung zu schützen (z. B. durch 
Passwort). Bei Ausfall oder Störung der automatischen Schaltung ist automatisch ein Alarm an die 
Fernüberwachung zu geben und die WEA in den Nachtstunden außerbetrieb zu nehmen, bis die 
Funktionsfähigkeit wieder sichergestellt ist. 

 
2.18 Die über das Fernüberwachungssystem aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind mind. 1 Jahr 

aufzubewahren und auf Verlangen der Unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe vorzulegen. Die 
aufgezeichneten Daten müssen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden können. Es müssen 
mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit (in Nabenhöhe), Windrichtung, Temperatur, erzeugte 
elektrische Leistung und Drehzahl des Rotors erfasst werden. Die Messintervalle dürfen dabei einen Zeitraum 
von mehr als 10 Minuten nicht überschreiten. 
 
 

3.  Nebenbestimmungen zur Vermeidung und Minimierung von Schattenwurf 
 
3.1 Die Schattenwurfprognose der Firma IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 Aurich vom 05.12.2022 (Bericht 

Nr. 4670-22-S3)  ist Bestandteil dieser Genehmigung und zu beachten. 
 

3.2 Durch eine Abschalteinrichtung ist sicherzustellen, dass an allen Immissionsaufpunkten eine Schattenwurfdauer 

von. 8 h/a (meteorologische Parameter) und 30 min/d in Summe aller im Gebiet vorhandenen Windenergie-

anlagen nicht überschritten wird.  

 

3.3 An den Immissionsaufpunkten müssen alle für die Programmierung der Abschalteinrichtungen erforderlichen 

Parameter exakt ermittelt werden. Die Koordinaten und berechneten Zeiten einer Schattenwurfprognose geben 

keine ausreichende Genauigkeit für die Programmierung. 

 

3.4 Die ermittelten Daten zu Abschalt- und Beschattungszeiträumen müssen von der Abschalteinheit für jeden 

Immissionsaufpunkt registriert werden. Ebenfalls sind technische Störungen des Schattenwurfmoduls oder des 

Strahlungssensors zu registrieren. Die Daten sind zu speichern und drei Jahre aufzubewahren und auf Verlangen 

der Unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe vorzulegen. Die aktuellen Daten für das laufende 

Kalenderjahr müssen jederzeit über eine Fernüberwachung abrufbar sein. 

 

3.5 Bei Ausfall oder Störung der Schattenwurfabschaltung oder einer seiner Komponenten (z.B. Strahlungssensor), 

ist automatisch ein Alarm an die Fernüberwachung zu geben und die WEA außer Betrieb zu nehmen, bis die 

Funktionsfähigkeit wieder sichergestellt ist. 

C) Bauordnungs- und Bauplanungsrechtliche Auflagen und Hinweise des FD 630 Bauen, 630.2 – Technische 

Bauaufsicht als Unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Lippe 
 
1. Die Betriebsbeschränkungen der WEA LG-95, LG-96, LG-101 und LG-102 aus dem „Gutachten zur 

Standorteignung von WEA am Standort Lügde“ mit der Referenz-Nr.: 2022-L-059-P3-R3 vom 09.02.2023 sind in 

jedem Fall zu berücksichtigen. Die Programmierung der Steuerung durch einen Fachunternehmer/ eine 

Fachunternehmerin ist vor Baubeginn nachzuweisen. 
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2. Mindestens vier Wochen vor Baubeginn sind der Genehmigungsbehörde folgende Angaben/ Nachweise 

vollständig vorzulegen: 

 

 Das zum geotechnischen Bericht (2. Revision, Ersatz für den Bericht vom 26.11.2021), von Ingenieurgeologe 

Dr. Lübbe, Projekt 169-3,-4, WP Lügde, 7x WEA Enercon E-160 EP5 E3, 160m NH vom 12.12.2022 zugrunde 

liegende Baugrund-Gutachten 

 Hinsichtlich der unter Ziffer 2.5 des „Gutachtens zur Standorteignung von WEA am Standort Lügde“ mit der 

Referenz-Nr.: 2022-L-059-P3-R3 vom 09.02.2023 erwähnten möglichen Beeinflussung der Turmbauwerke 

durch die Nachlaufschleppe aufgrund des geringen Abstandes der geplanten Windenergieanlagen ist noch 

eine gutachterliche Stellungnahme einzureichen. 

 Typen-/geprüfter Standsicherheitsnachweis für Turm und Gründung (Nachweise im Grenzzustand der 

Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit) einschließlich der Schwingungsuntersuchungen (Abschnitt 3, 

Buchstabe E der DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für 

Turm und Gründung, Stand: Oktober 2012 -Korrigierte Fassung März 2015-)Der Typenprüfung müssen mind. 

die in dem „Gutachten zur Standorteignung von WEA am Standort Lügde“ mit der Referenz-Nr.: 2022-L-059-

P3-R3 vom 09.02.2023 aufgeführten Auslegungswerte zugrunde liegen. Alternativ ist ein geänderter 

Standortnachweis einzureichen. 

 Mängelfreier und abschließender Prüfbericht gemäß § 68 BauO NRW 2018 eines/einer staatlich anerkannten 

Sachverständigen für die Prüfung der Standsicherheit im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 4 BauO NRW 2018 aus 

dem hervorgeht, dass der der Standsicherheitsnachweis (Typenprüfung / Einzelstatik i.V. mit dem 

Turbulenzgutachten und Bodengutachten) nach erfolgter Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität 

anerkannt wurde sowie der Erklärung der Konformität des Standsicherheitsnachweises zu dem geplanten 

Bauvorhaben. Der o.g. Nachweis ist in folgenden Versionen einzureichen: 

 

1) Berücksichtigung des Betriebes der Alt-Anlagen WEA 8-11 und der Betriebsbeschränkungen 

2) Berücksichtigung der Abschaltung der Alt-Anlagen WEA 8-11 und Vollbetrieb der Neuanlagen  

WEA 1-7 

 

 Gutachtliche Stellungnahmen, in denen ggf. Auflagen zum Bau und Betrieb der Windenergieanlage zu 

formulieren sind (Abschnitt 3, Buchstabe I der o.g.DIBt-Richtlinie): 

 

 Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zur Bestätigung der Schnittgrößen für den  

Nachweis von Turm und Gründung, Rotorblätter und Maschinenbau (Lastgutachten) 

 Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der 

Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsgutachten) 

 Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der Rotorblätter 

 Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der maschinenbaulichen 

Komponenten und der Verkleidung von Maschinenhaus, Nabe (Maschinengutachten) 

 Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen für die elektrotechnischen 

Komponenten und den Blitzschutz 

 Darstellung der Anforderungen zur Durchführung der Wiederkehrenden Prüfungen nach Abschnitt 

15 der Richtlinie in Verbindung mit dem begutachteten Wartungspflichtenbuch (siehe Ziffer 3.1 zu 

Abschnitt 3, Buchstabe L der o.g. DIBt-Richtlinie) 

Hinweis:  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vor Einreichung der geforderten Unterlagen mit  

dem Errichten der baulichen Anlagen nicht begonnen werden darf. Im Falle eines Versäumnisses  

der Vorlage droht eine Stilllegung der Bauarbeiten. Eine frühzeitige Einreichung der Unterlagen  

wird deshalb dringend empfohlen. 
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3. Der Baubeginn ist der Genehmigungsbehörde mindestens eine Woche vorher  anzuzeigen. Mit der  

Baubeginnanzeige sind folgende Angaben zu machen (§ 74 Abs. 9 BauO NRW 2018): 

 

a. Nennung des/der beauftragten Bauleiters/Bauleiterin mit Angabe der Qualifikation durch den  

Bauherrn (§ 53 und § 56 BauO NRW 2018). 

 

b. Nennung des beauftragten Unternehmers (§ 53 und § 55 BauO NRW 2018). 

 

c. Nennung der beauftragten Sachverständigen für die Kontrolle der Bauausführung der Standsicherheit (§ 

68 Abs. 2 BauO NRW i.V.m. §87 Abs. 4 BauO NRW) 

 

4. Die Vorhaben sind nach dem geprüften Lageplan auf dem Baugrundstück anzuordnen. Die eingetragenen 

Abstände (Abstand von der Straßengrenze und den Grundstücksgrenzen) und angegebenen Höhen sind 

einzuhalten (§ 6 BauO NRW). Sofern sich bei der Einmessung der Vorhaben Abweichungen von den genehmigten 

Unterlagen ergeben sollten, ist die Genehmigungsbehörde zu unterrichten. Bauarbeiten sind dann bis zur 

endgültigen Klärung einzustellen. 

 

5. Die Windenergieanlagen sind bei Eisansatz stillzusetzen. Dazu werden antragsgemäß anlageneigene 

Eisansatzerkennungssystem (s. „Gutachten Eisansatzerkennung an Rotorblättern von ENERCON 

Windenergieanlagen durch das ENERCON-Kennlinienverfahren und externe Eissensoren“, aufgestellt von TÜV 

NORD EnSys GmbH & Co.KG mit der Bericht Nr.: 8111 7247 373 D Rev.2 vom 28.02.2022) eingesetzt. Die Anlagen 

dürfen erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn der Eisansatz vollständig abgetaut ist. 

 

6. Die Windenergieanlagen sind antragsgemäß mit dem Betriebsführungssystem EP-CS-03 auszustatten. Vor 

Inbetriebnahme der Anlagen ist der Bauaufsichtsbehörde eine Bestätigung über den Einbau des o.g. 

Betriebsführungssystems einzureichen. 

 

7. Gemäß der Erklärung der Antragstellerin sind bei den Anlagen WEA 96 und WEA 99 die Rotorstellung bei 

Eisansatz zu berücksichtigen („Die Rotorstellung der WEA hat sich bei Eisansatz an den Rotorblättern parallel 

zur Straße zu stellen, damit verhindert wird, dass Eisstücke bei Tauwetter auf die Straße fallen. Der Einbau 

und der Nachweis erfolgt durch den Genehmigungsinhaber und den Hersteller ENERCON.“). 

 

8. Auf die verbleibende Gefährdung im Bereich unter den Windenergieanlagen durch Eisabfall bei Rotorstillstand 

ist durch Schilder hinzuweisen. 

 

9. Die abschließende Fertigstellung der baulichen Anlagen ist der Genehmigungsbehörde, eine Woche vorher 

anzuzeigen, um der Bauaufsichtsbehörde eine Besichtigung des Bauzustandes zu ermöglichen (§ 84 Abs. 2 und 

4 BauO NRW 2018). 

 

10. Mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung der baulichen Anlage sind der Genehmigungsbehörde 

die folgenden Bescheinigungen in einfacher Ausfertigung vorzulegen: 

 

 Abnahmegutachten für Turm und Gründung des Sachverständigen für die Standsicherheit. In dem 

Abnahmegutachten ist der Auflagenvollzug der Auflagen des Prüfberichtes über die Typenprüfung für 

den Turm und die Gründung darzustellen. 

 Erklärung des Anlagenherstellers, dass die Auflagen in den gutachtlichen Stellungnahmen erfüllt sind 

und dass die Windenergieanlage gemäß den geprüften Anlagen in den Prüfberichten zur Typenprüfung 

errichtet worden ist.Der o.g. Nachweis ist in folgenden Versionen einzureichen:  

 

1) Berücksichtigung des Betriebes der Alt-Anlagen WEA 8-11 und der Betriebsbeschränkungen 
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2) Berücksichtigung der Abschaltung der Alt-Anlagen WEA 8-11 und Vollbetrieb der Neuanlagen  

WEA 1-7 

 

 Bescheinigung des beauftragten Sachverständigen für die stichprobenhafte Kontrolle der 

Bauausführung für den Standsicherheitsnachweis (§ 83, Abs. 1 und § 84 Abs. 4 BauO NRW 2018) 

 Bescheinigung einer/s öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin/Vermessungsingenieurs, dass die 

Anlagen gemäß dem genehmigten Lageplan auf dem/n Grundstück/en errichtet worden sind (§ 83, 

Abs. 3 BauO NRW 2018). 

 

11. Der Betreiber der Windenergieanlage hat eine Betriebsanleitung und ein Wartungspflichtenheft vorzuhalten. 

 

12. Es sind in regelmäßigen Intervallen wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige für Windenergieanlagen 

an Maschine und Rotorblättern sowie an der Tragstruktur (Turm und Fundament) entsprechend dem 

Wartungspflichtenbuch durchzuführen. Die dabei anzufertigenden Prüfprotokolle müssen vom Betreiber 

vorgehalten werden. Die Prüfintervalle betragen höchstens 2 Jahre, dürfen jedoch auf vier Jahre verlängert 

werden, wenn durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens jährliche) 

Überwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgeführt wird. Die jeweiligen Prüfintervalle ergeben 

sich aus dem Wartungspflichtenbuch bzw. den gutachterlichen Stellungnahmen zur Maschine (Abschnitt 3, Ziff. 

I der Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; 

Schriftenreihe B des DIBt, Heft 8). 

Hinweise 

1. Für die Anlagen WEA LG-96, LG-99 und WEA LG-102 wurden Abweichung von § 6 Abs. 2 BauO NRW  
2018 zugelassen. 

 
2. Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden; 
dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu 
berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 BauO NRW 2018). 

 
3. Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch die von der obersten Bauaufsichtsbehörde oder der 

von ihr bestimmten Behörde eingeführten technischen Baubestimmungen (§ 88 BauO NRW2018). 
 
4. Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwendigkeit, von den genehmigten Bauzeichnungen 

abzuweichen, so ist die beabsichtigte Abweichung sofort anzuzeigen und für diese nachträglich die 
Genehmigung zu beantragen. Die Änderung darf erst nach Genehmigung des Nachtrages ausgeführt werden. 

 

D) Brandschutztechnische Auflagen und Hinweise des FD 630 Bauen, 630.2 – Technische Bauaufsicht als 

Unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Lippe 
 
1. Das Brandschutzkonzept BV-Nr. 1143-317/23 Index A für die Errichtung von sieben Windenergieanlagen des 

Typs ENERCON E-160 EP5 E3 der/s Dipl.-Ing. Monika Tegtmeier vom 29.03.2023 ist verbindlicher Bestandteil 
des Bauantrages. Das geprüfte und genehmigte Brandschutzkonzept, einschließlich der darin angenommenen 
Rahmenbedingungen, ist einzuhalten, den Empfehlungen ist zu folgen (§ 50 Abs. 1 Ziffer 19 BauO NRW 2018). 
 

2. Zur Schlussabnahme ist eine Bescheinigung einer/s Sachverständigen für Windenergieanlagen vorzulegen, dass 
die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes eingehalten wurden (§ 50 Abs. 1 Ziffer 20 BauO NRW 2018). 
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Hinweis zur Erschließung 
 
 Die wegetechnische Erschließung, auch für die Feuerwehr verläuft über die öffentlichen Verkehrsflächen und 

weiter über ausreichend befestigte Wege bis an den Turmfuß, so dass die Feuerwehr im Normalfall, auch bei 
widrigen Wetterverhältnissen im Brandfall ausreichend nah an die Einsatzstelle gelangen kann. 

 
Hinweis zur Abstandsfläche/Anlagentechnik: 

 Aufgrund der ausreichenden Entfernung zu bewaldeten Gebieten (§ 6 Abs. 13 der BauO NRW – Abstandflächen 
/ Windenergieerlass vom 08.05.2018) ist hier aus bauordnungsrechtlicher sowie brandschutztechnischer Sicht 
eine Löschanlagen nicht zwingend erforderlich. 
 
Es wird darum gebeten, der Feuerwehr eine Ausfertigung des geprüften Brandschutzkonzeptes zur Information 
(Einsatzplanung) zur Verfügung zu stellen. 

 
 

E) Landschafts- und naturschutzrechtrechtliche Nebenbestimmungen der Unteren Naturschutzbehörde des 

Kreises Lippe 
 
 Hinweis:  
 Nachfolgende Nebenbestimmungen und Hinweise ersetzten vollumfänglich die naturschutzrechtlichen 

Nebenbestimmungen und Hinweise des Buchstaben G) Nebenbestimmung Nr. 1.1 bis 1.21 der 
Ursprungsgenehmigung vom 03.04.2023 mit den Aktenzeichen 766.0044/19/1.6.2, 766.0045/19/1.6.2, 
766.0035/20/1.6.2, 766.0036/20/1.6.2, 766.0038/20/1.6.2, 766.0046/21/1.6.2. 
 

1. Der von der Kortemeier Brokmann erstellte Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) mit Stand vom Januar 
2023 wird mit Text und Karte(n) als Bestandteil der Antragsunterlagen Teil der Genehmigung, sofern nicht 
abweichend durch diese Nebenbestimmungen andere Regelungen verfügt werden. Hierzu zählen auch die 
„Avifaunistische Untersuchung im Rahmen der Planung von Windenergieanlagen in Lügde“ (BiotopKartierung 
Hadasch – Meier – Starrach GbR; Juni 2020) sowie die „Planung von Windenergieanlagen in Lügde Untersuchung 
zur Raumnutzung windenergiesensibler Vogelarten – überarbeitete Fassung“ (BiotopKartierung Hadasch – Meier 
– Starrach GbR; Mai 2021).  
 

2. Der vom Kortemeier Brokmann erstellte Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) vom Januar 2023 wird mit 
Text und Karte(n) als Bestandteil der Antragsunterlagen Teil der Genehmigung, sofern nicht abweichend durch 
diese Nebenbestimmungen andere Regelungen verfügt werden. 
 

3. Sofern keine abweichenden Regelungen in den hier vorliegenden Nebenbestimmungen erlassen werden, gelten 
die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen der Antragsunterlagen (v.a. des LBP) vollständig.  
 

4. Das bestehende Wegenetz für Anlieferverkehr ist ohne aufwändigen Ausbau zu nutzen und der Wegeausbau 
auf ein Minimum zu beschränken. 

 

5. Die im Rahmen der temporären Nutzung beanspruchten Flächen sind durch eine Tiefenlockerung 
wiederherzustellen. Sofern Bodenmaterial abgetragen wurde, ist dies getrennt nach Ober- und Unterboden 
wieder fachgerecht aufzutragen. 
 

6. Die geltenden Fachnormen sind einzuhalten: DIN 18300 (Erdarbeiten), DIN 18915 (Bodenarbeiten) DIN 19731 
(Verwendung von Bodenmaterial) und die Bestimmungen des §12 der BBodSchV. 
 

7. Damit das Eintreten von Verbotstatbeständen für vorkommende Brutvögel ausgeschlossen wird, wird eine 
zeitliche Beschränkung der Baufeldräumung festgelegt. Die Baufeldräumung und die Baufeldvorbereitung sind 
i.S.d § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) außerhalb der Brutzeit von Wiesenvögeln (01.03 bis 30.09) 
durchzuführen. Ebenso ist das Abschieben des Oberbodens in einer Zeit außerhalb der Brutzeit durchzuführen. 
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Bei beabsichtigtem Baubeginn innerhalb der Brutzeit ist vom Antragssteller vorab nachzuweisen, dass keine 
Beeinträchtigungen des Brutgeschehens erfolgen. Der Nachweis ist kurzfristig vor dem beabsichtigten 
Baubeginn, gestützt auf gutachterlichen Aussagen eines Fachkundigen und in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde, zu erbringen und der Genehmigungsbehörde zur Prüfung vorzulegen. Wenn keine Bruten 
festzustellen sind, kann die Baufeldvorbereitung, der Abtrag von Oberboden, etc. mit Zustimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde auch im Zeitraum zwischen März und September erfolgen. Die Kontrolle hat im 
500 m Radius zu erfolgen. 
 

8. Kommt es zu einem länger als sieben Tage andauernden Stillstand der Baufeldfreimachung/ -räumung in der 
Brutzeit, ist das Baufeld mittels einer Kontrollbegehung von einer fachkundigen Person auf eine eventuell 
stattgefundene Ansiedlung von Brutpaaren zu untersuchen. Sollte sich ein Brutpaar angesiedelt haben, sind 
weitere Tätigkeiten auf dem Baufeld bis zum endgültigen Verlassen der Brutstätte nicht zulässig. Die untere 
Naturschutzbehörde ist unverzüglich nach Feststellung eines Brutpaares in Kenntnis zu setzen. Falls keine 
Ansiedlung von Brutpaaren festgestellt wird, kann der Bau, nach Prüfung der Unteren Naturschutzbehörde, 
fortgesetzt werden.  
 

9. Ergänzend zu Nr. 7 und Nr. 8 können Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Ansiedlung von 
Brutpaaren im Eingriffsbereich zu verhindern. Die Vergrämungsmaßnahmen müssen vor Beginn der Balz- und 
Brutzeit bis zur Baufeldräumung bzw. spätestens sieben Tage nach Baustillstand starten und bis zur 
Wiederaufnahme der Bautätigkeiten aufrechterhalten werden. Die Vergrämungsmaßnahmen sind im Vorfeld 
der Unteren Naturschutzbehörde zur Prüfung vorzulegen. Die Vergrämungsmaßnahmen dürfen nur 
durchgeführt werden, wenn im Vorfeld erfolgreich die Lerchenfenster gem. den Bedingungen in Nr. 10 angelegt 
wurden. 
 

10. Entsprechend den im Vorfeld bei den Kartierungen festgestellten Brutvorkommen sind für den Fall, dass sich 
die Bauzeit mit der Brutzeit der Feldlerche überschneidet, in diesem Fall als vorsorgende 
Artenschutzmaßnahme neun Lerchenfenster im Umkreis von max. 2 km zum Schutz der Feldlerchen gem. LBP 
anzulegen. Diese fördern die Ansiedlung der Lerchen sowie andere Arten der Feldflur und ermöglichen eine 
Erhöhung der Revierdichte als Ausgleich des temporären Flächenverlustes. Die Lerchenfenster sind dabei 
soweit im Vorfeld anzulegen, dass sie bei Beginn der Bautätigkeit wirksam sind. Dabei sind die Anforderungen 
der Artenschutzmaßnahmen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(LANUV) (Entwicklungsmaßnahmen im Ackerland (O2.1, O2.2, Av2.2) für Feldlerchenfenster zwingend 
einzuhalten. 

 

 Pro Hektar sind mindestens zwei und maximal zehn Fenster anzulegen 

 Ein Lerchenfenster muss dabei mind. 20 m² (4x5 m) aufweisen.  

 Auf wüchsigen Standorten ist auf den zum Ausgleich vorgesehenen Äckern zusätzlich der 
Drillabstand zu vergrößern und (idealerweise) Sommergetreide anzubauen, oder eine 
Ackerbrache oder einen Ackerrandstreifen mit einer Breite von 6 bis 25 m anzulegen. 

 Düngemittel und Biozide sind zu vermeiden, sofern es sich um keinen wüchsigen Standort oder 
Problemstandort handelt, auf dem der Einsatz von Bioziden erforderliche sein kann.  

 Die Lerchenfenster müssen einen Abstand von mind. 25 m zu Feldrändern, > 50 m zu Gehölzen, 
Wegen (landwirtschaftliche und wenig befahrene Wege/Straßen) und Gebäuden sowie 120 m 
zu Ortschaften und Wald aufweisen. 

 Bei stark frequentierten Straßen (z.B. Landes- und Bundesstraßen) muss ein Abstand von 500 
m eingehalten werden.  

 

Die Lerchenfenster sind im Jahr vor Baubeginn anzulegen. Die Vergrämung hat im Baujahr spätestens ab KW 

10 zu erfolgen. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 20 von 38 

Die Lerchenfenster sind gem. VArt 3 (LBP) auf folgenden Flächen verortet: Gemarkung Sabbenhausen, Flur 

9 Flurstücke 6 und 11, sowie Gemarkung Sabbenhausen, Flur 11 Flurstück 11. Die Anordnung der 

Lerchenfenster auf den Maßnahmenflächen ist der Abb. 17 (AFB) zu entnehmen.  

 

Die Einverständniserklärung der Flächenbewirtschafter bzw. Eigentümer ist vor Baubeginn der Unteren 

Naturschutzbehörde des Kreises Lippe unaufgefordert vorzulegen (Vermeidungsmaßnahme VArt3). 

 

11. Die gesetzlichen Schonzeiten von Brutvögeln des §39 BNatSchG sind zu berücksichtigen. Baumfällungen und 
Gehölzrückschnitte im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09. sind nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger 
Kontrolle durch einen Gutachter möglich: Vor dem Eingriff sind die Gehölze auf dauerhaft genutzte 
Lebensstätten, insbesondere Fledermausquartiere, durch einen Fledermausgutachter zu untersuchen. 
Quartiergeeignete Gehölze sind nur dann zu entfernen, wenn dies für den Bau der WEA absolut notwendig und 
unumgänglich ist.  
 
Sofern Bäume mit potentieller Quartiereignung für Fledermäuse entfernt werden, ist dies außerhalb der 
Nutzung durchzuführen und die Fällung von einer fachkundigen Person zu begleiten. Die Bäume sind vor Fällung 
auf Besatz zu prüfen. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist geeigneter Ersatz für den Verlust 
der Quartiere bereitzustellen. Die Maßnahmen ist vor Eingriffsbeginn umzusetzen. 

 

Weiter muss die Untere Naturschutzbehörde frühzeitig informiert und das Ergebnis der Kontrolle vorgelegt 

werden. Erst nach Freigabe durch die Untere Naturschutzbehörde sind o.g. Arbeiten im o.g. Zeitraum möglich. 

(Vgl. VArt 4) 

12. Das direkte Umfeld der Windenergieanlage ist so zu gestalten, dass nicht Vogelarten zur Nahrungssuche 
angelockt werden. Das bedeutet: 
 

 Die Attraktivität für schlaggefährdete Arten der Mastfuß-Umgebung  der WEA (Fundament und 
Serviceflächen) ist durch eine entsprechende Gestaltung gering zu halten. Die Mastfußumgebung 
ist auf das Fundament und die Serviceflächen beschränkt.  

 Die Serviceflächen sind geschottert und vegetationsfrei anzulegen. 

 Landwirtschaftliche Nutzung oder Bepflanzung bis an den Mastfuß 
o Die Fundamente der WEA werden oberirdisch angelegt, so dass sie sich nach Fertigstellung 

als „Erdhügel“ darstellen. Die Fundamente sind nach Fertigstellung mit 
niedrigwachsenden Gehölzen zu bepflanzen.   

o Ablagerungen von z.B. Ernteprodukten, Mist, o.ä. auf den Serviceflächen sind verboten. 
 
 

Für die o.g. Bepflanzung der Fundamente sind niedrig wachsende Sträuchern gem. nachfolgender Tabelle 

zu verwenden: 

Botanischer 
Name 

Deutscher Name Anteil Qualität 

Rosa canina Hunds-Rose 20% VStr.* 

Prunus spinosa Schlehe 40% Vstr.* 

Crataegus 
monogyna 

Weißdorn 40% Vstr.* 

 *verpflanzter Strauch, gem. Gütebestimmung für Baumschulpflanzen, FLL, 2014 

Die Gehölze sind alle 5 Jahre auf den Stock zu setzen, um eine dichte und niedrige Gehölzstruktur zu 

entwickeln. Hierbei ist zu beachten, dass die Gehölze nicht wie üblich auf den Stock zu setzen sind, da 

dadurch eine Bodenerreichbarkeit für Greifvögel zur Nahrungssuche entstehen würde. Dies ist ausdrücklich 

zu vermeiden. Bei Bedarf ist eine Einkürzung der Pflanze soweit möglich, als dass für Greifvögel keine 

Sichtbarkeit bis auf den Boden gegeben ist.  
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Diese Ziffer 12 ersetzt entsprechende Darstellungen im LBP zur unattraktiven Mastfußgestaltung vollständig. 

13. Die im LBP aufgeführte Zuordnung der Kompensationswirkung (s. S.85 ff.) zu den Windenergieanlagen wird 
verbindlich festgesetzt. Nachfolgend werden zuerst die Anforderungen der jeweiligen Flächenbewirtschaftung 
und anschließend die Zuteilung der Flächenanteile zu den jeweiligen WEA.  
 

Für die Kompensationsfläche ist ein Mosaik aus folgenden Maßnahmen geplant: 

 Ackerbrache 

 Grünlandstreifen (Kleegras oder Luzerne) 

 Blühstreifen 
 

Grundlage dieser Kombination stellen eine oder mehrere im räumlichen Zusammenhang miteinander stehende 

Ackerflächen dar. In diesen Flächen werden Blüh- oder Brachstreifen (Ackerbrachen) integriert. Diese Bewirt-

schaftungsformen können auch in einem turnusmäßigen Wechsel zur Anwendung kommen.  

 Grundsätzlich sind bei der Flächenbewirtschaftung folgende Auflagen einzuhalten: 

 Die Bewirtschaftungsformen können auf den jeweiligen Maßnahmenflächen (s. unten) mind. alle 3 – 5 Jahre 
rotieren.  

 Keine Dünung mit Flüssigmist (Gülle, Jauche, etc.) und mineralischem Volldünger sowie keine Anwendung 
von Pflanzenbehandlungs- oder Schutzmittel. In begründeten Fällen können bei starkem Auftreten von 
„Problemunkräutern“ erforderliche Pflegemaßnahmen vorgenommen werden. Grundsätzlich ist auf den 
Einsatz von Bioziden, insbesondere Rodentiziden, zu verzichten.  

 Dünung mit Stallmist ist nach Aberntung des Sommergetreides bis spät. Ende Februar bis Mitte März möglich. 
Bedarfsorientierte Dünung mit Phosphor und Kalium nur nach vorheriger Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde. Maßgeblich für die Bedarfsermittlung sind Ergebnisse von entsprechenden 
Bodenuntersuchungen.  

 

Durch die jeweiligen Bewirtschaftungsformen sind folgende Auflagen verbunden:  

Ackerbrache: 

 Es ist eine Ackerbrache mit einschüriger Mahd durch Selbstbegrünung zu entwickeln. 

 Jährliche flache Bodenbearbeitung in der Zeit zwischen dem 15.07. bis 31.03. bzw. 20.09. bis 31.03. 
insbesondere bei zu dichtem/hohem Aufwuchs. 

 Empfohlene Breite mindestens 20 m. 

 Umsetzung analog zum Paket 5041 des Anwenderhandbuchs Vertragsnaturschutz (LANUV NRW 2019a). 

 

Grünlandstreifen (Kleegras oder Luzerne): 

 Die als Grünland zu entwickelnden Flächen sind mit einer Kleegrasmischung anzusäen. 

 Die Einsaat der „Klee-Grasstreifen“ ist in Anlehnung an das Paket 5042 (Anwenderhand-buch 
Vertragsnaturschutz) durchzuführen (LANUV NRW 2019a). 

 Alternativ ist ein Luzernenanbau im Frühjahr oder Herbst möglich. 

 Vorgegeben ist eine Mindestbreite von idealerweise > 10 m (bis 20 m). 

 Die Mahd erfolgt je nach Witterung ab 01.03. bis 31.10. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen.   

 

Blühstreifen: 

 Der Blühstreifen ist mit einer geeigneten Saatgutmischung regionaler Auskunft (Regio-Saatgut) einzusäen. 

 Die Einsaat ist in Anlehnung an das Paket 5042 (Anwenderhandbuch Vertragsnatur-schutz) durchzuführen 
(LANUV NRW 2019a). 
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 Zur Pflege der Fläche bzw. zur Vermeidung von Problemunkräutern ist mähen, schlegeln oder häckseln 
möglich. Ein Umbruch und eine Neueinsaat mit zertifiziertem Regio-Saatgut sind außerhalb der Brutzeit 
möglich. 

 Alle 2 – 3 Jahre ist ein Umbruch und eine Neueinsaat notwendig. 

 Eine Mahd der Flächen ist nicht zwingend erforderlich. 

 Die Streifen haben eine breite von mind. 10 m. 

 
Bei den zur Verfügung stehenden Maßnahmenflächen handelt es sich um folgende Flurstücke: 

Maßnahme Flur (Gemarkung) Flurstück Fläche (ha) 

M / VArt 6 008 (Sabbenhausen) 70 8,03 

008 (Sabbenhausen) 91 0,88 

008 (Sabbenhausen) 92 0,12 

008 (Sabbenhausen) 93 0,48 

 

Insgesamt stehen somit ca. 9,5 ha Maßnahmenfläche zur Verfügung. Zur Kompensation des Eingriffs bietet sich 

ein Mosaik aus folgenden Maßnahmen an: 

 Ackerbrache (ca. 2,1 ha) 

 Grünlandstreifen (ca. 1,4 ha) 

 Blühstreifen (ca. 0,9 ha) 

 
Die jeweiligen Bewirtschaftungsformen sind auf der verfügbaren Maßnahmenfläche mind. alle 3 – 5 Jahre zu 

rotieren. Dabei ist zu beachten, dass der Mindestflächenbedarf mit den oben genannten Flächenanteilen erfüllt 

wird. Die jeweils verbleibende Fläche wird wie bisher als Acker bewirtschaftet und steht für den Wechsel der 

jeweiligen Bewirtschaftungsformen zur Verfügung. Dafür ist die Maßnahmenfläche in zwei Teilflächen zu 

gliedern, die abwechselnd entweder mit den o.g. Bewirtschaftungsformen oder als Acker bewirtschaftet werden 

:  

 Rotation A: ca. 4,5 ha 

 Rotation B: ca. 5,0 ha. 

 
Nachfolgend werden die Kompensationsmaßnahmen den einzelnen WEA zugeordnet. Eine zeichnerische 

Darstellung ist den Karten 4a und 4b (LBP) zu entnehmen. 

LG-100: 

Wird der Maßnahme M / VArt 6 zugeordnet.  

Maßnahme:  

Anlage einer Ackerbrache und auf einer Fläche von ca. 4.000 m² mit den folgenden Abmessungen: 

 Rotation A: Länge 193 m x Breite 21 m  

 Rotation B: Länge 132 m x Breite 31 m.  

 

LG-99:  

Wird der Maßnahme M / VArt 6 zugeordnet.  

Maßnahme: 

Anlage eines Grünlandstreifens auf einer Fläche von ca. 3.000 m² mit den folgenden Abmessungen: 
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 Rotation A: Länge 193 m x Breite 16 m 

 Rotation B: Länge 132 m x Breite 23 m  

 

LG-103:  

Wird der Maßnahme M / VArt 6 zugeordnet.  

Maßnahme: 

Anlage eines Blühstreifens auf einer Fläche von ca. 2.000 m² mit den folgenden Abmessungen: 

 Rotation A: Länge 205 m x Breite 10 m 

 Rotation B: Länge 205 m x Breite 20 m  

 

LG-95:  

Wird der Maßnahme M / VArt 6 zugeordnet.  

Maßnahme: 

Anlage eines Grünlandstreifens auf einer Fläche von ca. 3.500 m² mit den folgenden Abmessungen: 

 Rotation A: Länge 193 m x Breite 19 m 

 Rotation B: Länge 142 m x Breite 25 m  
 
 

LG-96:  

Wird der Maßnahme M / VArt 6 zugeordnet.  

Maßnahme: 

Anlage eines Grünlandstreifens auf einer Fläche von ca. 2.750 m² mit den folgenden Abmessungen: 

 Rotation A: Länge 205 m x Breite 14 m 

 Rotation B: Länge 205 m x Breite 24 m  

 

LG-101:  

Wird der Maßnahme M / VArt 6 zugeordnet.  

Maßnahme: 

Anlage eines Grünlandstreifens auf einer Fläche von ca. 4.000 m² mit den folgenden Abmessungen: 

 Rotation A: Länge 193 m x Breite 21 m 

 Rotation B: Länge 132 m x Breite 31 m  

 

LG-102:  

Wird der Maßnahme M / VArt 6 zugeordnet.  

Maßnahme: 

Anlage eines Grünlandstreifens auf einer Fläche von ca. 2.400 m² mit den folgenden Abmessungen: 
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 Rotation A: Länge 193 m x Breite 13 m 

 Rotation B: Länge 142 m x Breite 17 m  

 

Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Lippe ist vom Beginn der Kompensationsmaßnahme unaufgefordert 

in Kenntnis zu setzen. 

Nach Fertigstellung ist gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe ein Abnahmeprotokoll 

zu fertigen. Im Übrigen ist die Kompensationsmaßnahme dauerhaft zu pflegen und gegebenenfalls zu erneuern. 

Die Kompensationsmaßnahmen sind in der erstmöglichen Pflanzperiode nach Inbetriebnahme der 

Windenergieanlagen durchzuführen. 

 

Die betroffenen Flächen, Größenangaben, etc. sind im LBP auf S. 88ff sichtbar, bzw. in den Karten 4a/4b. Diese 

werden – mit Ausnahme der Darstellungen zum Extensivacker, Sommergetreide - verbindlich festgesetzt. 

Diese Ziffer 13 ersetzt entsprechende Darstellungen im LBP zu Extensivacker, Sommergetreide bzw. 

Ablenkflächen vollständig. 

14. Zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen für vorkommende Greifvögel wird eine Abschaltung 
der WEA bei Mahd, Ernte und bodenwendenden Maßnahmen und den Tagen danach zum Schutz von Greifvögeln 
im Umkreis von 250 m um die WEA (ab Mastfußmittelpunkt) festgelegt. Die Abschaltung der WEAs erfolgt gem. 
den folgenden Anforderungen: 
 

Bei Grünlandmahd, Ernte sowie des Pflügens:  

Abschaltung der WEA ab Beginn des Bewirtschaftungsereignisses bis mind. 24 Stunden nach dessen Beendigung 

jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bei Windgeschwindigkeiten ≤ 5,6 m/sec in Nabenhöhe. 

Der Zeitraum für die Abschaltung gilt vom 01.04. – 31.08. eines jeden Jahres. 

Hinweis:  

Auch bei Windstille ist die WEA bei den o.g. Ereignissen abzuschalten, damit dies später bei möglichen Kontrollen 

innerhalb der Betriebsdatenregistrierung nachvollziehbar ist.  

Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind über die Betriebsdatenregistrierung der WEA zu erfassen, mindestens ein 

Jahr lang aufzubewahren und auf Verlangen der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe  vorzulegen. Im 

250m-Radius um die WEA (ab Mastfußmittelpunkt) liegen folgend Flurstücke/Flächen:  

 

WEA Gemarkung Flur Flurstück 

LG-100 Lügde 18 124/68, 

19 24, 26, 49, 54, 109-110,  

20 

1, 6/1, 8, 10-11, 15, 
17,75, 77-79, 81, 96-98, 
101, 103, 112, 115, 120, 
160, 3/1, 148/2, 149/2, 
150/2,152/76, 153/76, 
154/76,187, 188, 196-
197, 199 

LG-99 Lügde 
18 

61 – 63, 98, 115, 177-
178, 66/1, 122/68 

20 
3/1, 5, 6/1, 10-11, 
44/1, 45, 159-160, 187, 
14/1, 149/2, 150/2 
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LG-103 Lügde 

18 

25, 26, 60/1, 66/1, 
68/1, 68/2, 69, 74/1, 
77-78, 99-101, 109, 
111, 119, 122/68, 
124/68, 125/76, 
126/76, 141, 144, 180, 
181, 183, 188, 189, 19-
193 

LG-95 Lügde 
18 

25, 152, 153-163, 174 – 
178, 189-190, 66/1 

LG-96 Sabbenhausen 9 6-8, 12 

Lügde 
18 

47,49-50, 56, 57, 94, 
95, 107-108, 166-167, 
169-175, 184 – 187 

Sabbenhausen 11 1, 3, 5, 8 – 11 

LG-101 Lügde 
18 

129-135, 137-138, 145-
147, 149, 151-153 

LG-102 Lügde 18 164-170,  

Sabbenhausen 9 4, 12, 14-22, 25-28, 37, 
39, 50 

(Vgl. Karte + Tabelle „Flurstücke im 250 m Radius um die WEA-Mittelpunkte“, 11.09.23)  

Zur Sicherung des Abschaltmanagements ist dem Kreis Lippe vor Inbetriebnahme der WEA ein Nachweis über die 

Installation und zum Betrieb eines geeigneten Kamerasystems (z.B. Mobotix) zur Erkennung von 

Bewirtschaftungsmaschinen (z.B. Traktoren) vorzulegen.  

15. Zur Aufwertung von potentiellen Nahrungshabitaten des Schwarzstorches ist die Anlage von attraktiven 
Nahrungshabitaten vorgesehen. Bei der zur Verfügung stehenden Maßnahmenfläche handelt es sich um 
folgende Flurstücke:  

 

Maßnahme Flur (Gemarkung) Flurstück Fläche (ha) 

M / VArt 8 005 (Sabbenhausen) 133 2,62 

009 (Sabbenhausen) 121 0,02* 

009 (Sabbenhausen) 124 0,04* 

*es handelt sich hierbei um Teilflächen eines Flurstücks.  

Insgesamt stehen somit ca. 2,68 ha Maßnahmenfläche zur Verfügung. Zur attraktiven Gestaltung eines 

Nahrungshabitats und der Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt ist eine Kombination aus folgenden 

Maßnahmen vorgesehen: 

 Anlage einer Sekundäraue 

 Anlage einer Blänke 

 Extensivierung von Grünland 
 

Zeichnerisch ist das Ergebnis in Abb. 19 sowie in Karte 5 dargestellt (LBP) 

Anlage einer Sekundäraue (ca. 0,14 ha): 

Im tieferliegenden Bereich des Flurstücks 133 (Gemarkung Sabbenhausen, Flur 5) sowie den Teilflächen auf den 

Flurstücken 121 und 124 (Gemarkung Sabbenhausen, Flur 9) ist auf einer Gesamtfläche von ca. 1.400 m² eine 

ca. 1 m tiefe Sekundäraue anzulegen. Die erforderlichen Böschungen werden im Verhältnis 1:2 abgetragen.  

Innerhalb der Sekundäraue ist ein mind. 1,5 m breites und 0,4 m tiefes Initialgerinne für den Bach zu schaffen, 

welches sich durch eine eigendynamische Entwicklung zu einem naturraumtypischen Fließgewässer entwickeln 
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soll. Um den natürlichen Geschiebetransport und die Eigendynamik zu fördern, sind in das Initialgerinne eine 

0,2 m hohe Schicht naturraumtypisches Sohlsubstrat einzubringen und Wurzelstubben (5 Stück auf 100 m 

Fließgewässerstrecke) als Totholz einzusetzen. Innerhalb der Sekundäraue sind als bachbegleitender 

Gehölzsaum Erlen oder eine entsprechende standortheimische Alternative als Initialpflanzung zu pflanzen. Die 

Sekundäraue ist der freien Sukzession zu überlassen. 

Im Bereich der Wörmke ist die Umzäunung zurückzubauen und zur Abgrenzung des Grünlandes hinter die 

Böschungen der beidseitigen Sekundärauen zu setzen.  

Anlage einer Blänke (ca. 0,05 ha):  

Auf einer Fläche von ca. 500 m2 ist eine Blänke ohne Grundwassereinfluss anzulegen. Folgende Parameter sind 

zu beachten: 

 Flacher Böschungswinkel (max. 1:10) 

 Die Blänke ist im Herbst vollständig auszumähen 

 

Extensivierung von Grünland (ca. 2,20 ha): 

Bei der derzeit als Weide genutzten restlichen Fläche von ca. 2,20 ha ist eine Nutzungsextensivierung 

umzusetzen. Dabei sind folgende Rahmenbedingungen einzuhalten: 

 Keine Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und mineralischem Düngemittel 

 In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde kann ggf. eine Ausbringung von Festmist erfolgen. 

 Eine Kalkung der Fläche ist außerhalb der Brutzeit möglich.  

 Auf eine weitere Entwässerung der Fläche muss verzichtet werden.  
 

Die Bewirtschaftung der Fläche erfolgt als extensiv genutzte Wiese oder Weide. Dabei sind folgende 

Bedingungen einzuhalten:  

Wiesennutzung: 

 Keine Bearbeitung der Flächen (Walzen, Schleppen usw.) nach dem 01.03. 

 Mahd nicht vor dem 15.07. 

 Mahd von innen nach außen 

 Maximal zwei Schnitte pro Jahr 

 Gestaffelte/Mosaikartige Mahd (Teilbereiche werden stehengelassen) 

 Flächen müssen kurzrasig in den Winter gehen (Säuberungsschnitt) 

 

Weidennutzung: 

 Eingeschränkte Besatzdichte (i. d. R. bis 1 GV/ha) 

 Nach dem 16. August können die Flächen auch stärker beweidet werden 

 Walzen bis spätestens 01.03. 

 Ggf. Säuberungsschnitt nach Beendigung der Brutzeit oder Nutzung als Mähwiese 

 

Maßnahmenbezogenes Monitoring: 

Im Rahmen einer artspezifischen Strukturkontrolle ist zu prüfen, ob die Maßnahme – vor allem in Bezug auf die 

Entwicklung der Blänke und Sekundäraue - fachgerecht und wie vorgegeben angelegt worden ist. Die Kontrolle 

hat durch fachkundiges Personal in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu erfolgen. 
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Für die Maßnahmen wird als Entwicklungszeit ein Zeitraum von 3 Jahren angenommen. Insgesamt sind drei 

Begehungen bzw. Kontrolltermine während der Vegetationszeit vorgesehen:  

 1. Kontrolle: parallel zur Herstellungskontrolle/Bauabnahme 

 2. Kontrolle: nach der Hälfte der Entwicklungszeit (ca. 1,5 Jahre) 

 3. Kontrolle: zum Ende der Entwicklungszeit.  

 
Die Bewertung hat als Soll/Ist-Vergleich zu erfolgen und ist schriftlich zu dokumentieren. Es ist zu bewerten, 

ob der dann vorhandene Zustand der Fläche ein Vorkommen der Zielart ermöglicht. Kommt die gutachterliche 

Einschätzung über die Funktionsfähigkeit der Maßnahmen zu einem positiven Ergebnis, ist damit ein 

Funktionsnachweis erbracht. Weitere Kontrollen sind dann nicht erforderlich.  

Ist das Entwicklungsziel zum Zeitpunkt der 3. Kontrolle noch nicht voll erreicht, jedoch absehbar ist, so findet 

wiederum eine weitere Kontrolle nach der Hälfte der angegebenen maßnahmenspezifischen Zeitspanne statt. 

Das maßnahmenbezogene Monitoring wird dann so lange weitergeführt, bis das Entwicklungsziel der Maßnahme 

voll erreicht ist und der Funktionsnachweis erbracht werden konnte. Sofern in diesem Kontext ergänzende 

Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen erforderlich werden, beginnt das maßnahmenbezogene Monitoring erneut 

mit einer 1. Artspezifischen Strukturkontrolle im Rahmen der Herstellungskontrolle dieser Maßnahmen (MKULNV 

NRW 2017). Potenziell erforderliche Korrekturmaßnahmen sind in Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde durchzuführen. 

16. Zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen für vorkommende Fledermausarten ist die 
Windenergieanlage im Zeitraum vom 01. April bis einschließlich 31.10. einen jeden Jahres zwischen 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang vollständig abzuschalten, wenn die folgenden Bedingungen gleichzeitig 
vorliegen:  

 

 Niederschlagsfreie Nächte,  

 Windgeschwindigkeiten von < 6 m/s in Gondelhöhe (10-Minuten Mittelwert) und 

 Temperaturen von > 10 °C. 

 

Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind über die Betriebsdatenregistrierung der WEA zu erfassen, mindestens ein 

Jahr lang aufzubewahren und auf Anforderung der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe  vorzulegen. 

17. Das Baufeld ist vor Beginn der Arbeiten mit deutlicher Kennzeichnung - z. B. durch Pflöcke mit Farbmarkierung 
alle 20 m - abzustecken. Damit wird die baubedingte Inanspruchnahme von Biotopstrukturen auf das unbedingt 
erforderliche Maß beschränkt. Die Absteckung ist für die Dauer des Baubetriebes zu erhalten. 
 

18. Zur Sicherung der Kompensationsflächen (Flächenübersicht S. 88ff, LBP; Karte 4a/4b) ist gem. §15 Abs. 4 
BNatSchG die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten des Kreises 
Lippe zu beantragen und vor Baubeginn der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Lippe vorzulegen. 
 

19. Auf den Kompensationsflächen sind jagdliche Reviereinrichtungen jeglicher Art nicht zulässig. Hierzu zählen 
z.B. Jagdhütten, Ansitzeinrichtungen wie Hochsitze, Kanzeln, Schirme, Erdsitze, etc., Salzlecken, Kirrungen, 
Suhlen, Wildäcker und andere Wildäsungsflächen, Tränken, Fallen und andere Fang- oder Fütterungs-
einrichtungen. 
 

20. Das im LBP ermittelte Ersatzgeld in Höhe von jeweils 85.219,20 € (WEA LG-95), 82.341,60 € (WEA LG-96), 
88.240,80 € (WEA LG-99), 91.413,60 € (WEA LG-100) und 88.320,00 € (WEA LG-103) wird zum Abbau der 
Kompensationsverpflichtung hinsichtlich des Eingriffs in das Landschaftsbild festgesetzt.  

 

Der Gesamtbetrag in Höhe von 435.535,20 € ist spätestens vor Baubeginn der ersten Windenergieanlage unter 

Angabe des Kassenzeichen „1681-WKF-0011354“ auf eines der auf Seite 1 des Bescheides angegebenen Konten 
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der Kreiskasse Lippe einzuzahlen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Ihnen zugeordnete Kassenzeichen 

verwenden, damit die Überweisung ordnungsgemäß zugeordnet werden kann.  

Anmerkung: 

Der Rückbau der Altanlagen wird erst zum gegebenen Zeitpunkt in einem zweiten Schritt (aufschiebende 

Bedingung) mit dem Eingriff der Neuanlagen WEA LG-101 und LG-102 verrechnet. Das für den Neubau der WEA 

LG-101 und LG-102 erforderliche Ersatzgeld in Höhe von insgesamt 164.229,60 € kann durch den Rückbau der 

Altanlagen in Höhe von 219.816,12 € kompensiert werden. 

 

G) Nebenbestimmung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr  
 
1. Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn sowie dem Luftfahrtamt der Bundeswehr, Referat 3 II e, 
Flughafenstr. 1, 51147 Köln unter Angabe des Zeichens  

 
III-309-20-BIA für LG-95 und LG-96 
III-198-22-BIA für LG-99 
III-148-21-BIA für LG-100, LG-101 und LG-102 
III-198-22-BIA für LG-103 

 
alle endgültigen Daten, wie Art des Hindernisses, Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe 

über Erdoberfläche, Gesamthöhe über NN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeitraum des Baubeginns bis 

Abbauende anzuzeigen. 

H) Arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise der Bezirksregierung Detmold, Dezernat 55 – 

Arbeitsschutz 
 

Windenergieanlagen (WEA) erfüllen die Definition einer Maschine gemäß Neunte Verordnung zum 
Produktsicherheitsgesetz – 9. ProdSV (Maschinenverordnung) i.V.m. Art. 2 Buchstabe a Gedankenstrich 1 der 
Maschinenrichtlinie (RL 2006/42/EG). 
 
Mit Ausstellung der EG-Konformitätserklärung sowie der Anbringung der CE-Kennzeichnung an der WEA, bestätigt 
der Hersteller die Konformität der betreffenden WEA nach den Vorgaben der RL 2006/42/EG.  

 
Der BImSchG-Genehmigungsbehörde ist die Konformitätserklärung bis spätestens zum Termin der Inbetrieb-
nahme der WEA vorzulegen. 
 

Hinweise 
 

1. Werden auf der Baustelle besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II der BaustellV ausgeführt (z.B. Arbeiten, 

bei denen die Beschäftigten der Gefahr des Absturzes aus einer Höhe von mehr als 7 m Höhe ausgesetzt sind / 

Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Einzelgewicht), so ist dafür zu sorgen, dass vor 

Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. 

3.  Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung sind bis zur Inbetriebnahme die für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdungen, arbeitsplatz- und gefährdungsbezogen zu ermitteln und die erforderlichen 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes vorzusehen z.B. (schriftliche Betriebsanweisungen, Arbeitsfreigaben, Aufsicht, 
Erste Hilfe usw.) Insbesondere ist die Vorgehensweise bei der Arretierung des Rotors zu betrachten. Wird die 
Arretierung des Rotors mittels Bolzen von Hand durchgeführt ist zu prüfen ob ein automatisches mechanisches 
System zur Arretierung eingesetzt werden kann. Die Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren (§§ 5/6 
Arbeits-schutzgesetz -ArbSchG) i. V. m. § 3 Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV).  
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I) Luftverkehrsrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweis der Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 – 
Luftverkehr 
 
Die im Genehmigungsbescheid vom 03.04.2023 (Az.: 766.0044/19/-0045/19; 0035/20-38/20; 0046/21/1.6.2) 
aufgeführten Nebenbestimmungen und Hinweise behalten weiterhin Ihre Gültigkeit. 

 
 

J)  Wasserrechtliche Nebenbestimmungen und Hinweise der Unteren Wasserbehörde (FG 701) der 

Kreisverwaltung Lippe 
 

Die im Genehmigungsbescheid vom 03.04.2023 (Az.: 766.0044/19/-0045/19; 0035/20-38/20; 0046/21/1.6.2) 
aufgeführten Nebenbestimmungen und Hinweise behalten weiterhin Ihre Gültigkeit. 

 
Hinweise 

 
1. Das Vorhaben liegt in der Zone B des Heilquellenschutzgebietes „Bad Pyrmont“, festgesetzt mit Verordnung 

vom 6. April 2020. Gemäß der Tabelle 2 der Anlage A zur Verordnung über die Festsetzung eines 

Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannten Heilquellen in Bad Pyrmont unterliegen 

Bodeneingriffe, die in die Gesteinsschichten des Mittleren Bundsandsteins und stratigraphisch ältere 

Gesteinseinheiten reichen einen Verbot; Bodeneingriffe, die in die Gesteinsschichten des Oberen 

Buntsandsteins unterliegen einer Genehmigungspflicht. Ausgenommen hiervon sind Bodeneingriff von mehr 

als 10,0 m Tiefe unter Geländeoberkante. Sofern das Vorhaben diese Tiefe nicht überschreitet, besteht 

kein Regelungsbedarf gemäß der v.g. Schutzgebietsbestimmungen.  

 
 

IV. BEGRÜNDUNG 
 
1. Genehmigungsverfahren 
Mit dem Genehmigungsantrag vom 21.04.2023 hat die Westwind Projektierungs GmbH & Co. KG, Brinkstraße 25 in 
27245 Kirchdorf die Genehmigung nach § 16 BImSchG für die Änderung der Windenergieanlagen LG-95, LG-96, LG-
99, LG-100, LG-101, LG-102 und LG-103 im Außenbereich der Stadt Lügde beantragt. Das Vorhaben ist nach § 16 
BImSchG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und  Nr. 1.6.2 Buchstabe V des Anhanges zu § 1 der 4. 
BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Für die Entscheidung über den Antrag ist nach § 1 Abs. 
2 Nr. 3 der ZustVU NRW die Untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe zuständig. 
 
Das Genehmigungsverfahren wurde nach den Vorschriften der §§ 10, 16 und 19 BImSchG und der 9. BImSchV 
durchgeführt. Über den Genehmigungsantrag war aufgrund der entsprechenden Nennung der Anlage im Anhang der 
4. BImSchV nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 4. BImSchV im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG ohne 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu entscheiden. 
 
2. Umweltverträglichkeitsprüfung  
Im Rahmen der Prüfung und Erteilung der Genehmigung für die Errichtung und den  
Betrieb der WEA LG-95, LG-96, LG-99, LG-100, LG-101, LG-102 und LG-103 nach § 4 BImSchG ist bereits eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden. Windfarmen sind als UVP-Vorhaben in der Anlage 1 (Liste der 
UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.6.2 Spalte 2 genannt, sodass für das hier beantragte 
Änderungsvorhaben im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, Abs. 4 i. V. 
m. § 7 Abs. 1 UVPG zu prüfen ist, ob das Änderungsvorhaben nach den in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. Die durchgeführte Vorprüfung bezog sich daher auf 
mögliche zusätzliche erhebliche nachteilige oder andere erhebliche nachteilige Auswirkungen durch das beantragte 
Änderungsvorhaben. Die Umweltauswirkungen des ursprünglichen Grundvorhabens wurden dabei als Vorbelastung 
berücksichtigt.  
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Die allgemeine Vorprüfung ergab, dass durch das beantragte Änderungsvorhaben keine zusätzlichen und anderen 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hervorgerufen werden können. Die vorgelegte Schall-
immissionsprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 460-21-L2) und 
der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-L2_01_01) kommt zu dem Ergebnis, dass durch die beantragte 
Änderung weiterhin die nach der TA Lärm einzuhaltenden Nachtrichtwerte an den relevanten Immissionsaufpunkten 
durch die WEA LG-95, LG-96, LG-99, LG-100, LG-101, LG-102 und LG-103 eingehalten werden. Weitere erhebliche 
Auswirkungen auf Schutzgüter des UVPG auch bezgl. der Änderungen für die WEA LG-95, LG-96, LG-99, LG-100, LG-
101, LG-102 und LG-103 waren nicht ersichtlich. 
 
Dementsprechend bestand keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Über den 
Verzicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung wurde die Öffentlichkeit über das Kreisblatt, die Lippische 
Landeszeitung, die Neue Westfälische, die DeWeZet, das Westfalenblatt über das länderübergreifende UVP-Portal 
und auf der Internetseite des Kreises Lippe am 25.10.2023 informiert. 
 
3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Der Antrag mit den zugehörigen Antragsunterlagen wurde den im Genehmigungsverfahren zu beteiligenden Trägern 
öffentlicher Belange und Fachbehörden, und zwar 
 

 der Stadt Lügde 
 der Kreisverwaltung Lippe: 

 Untere Naturschutzbehörde 
 Untere Wasserbehörde 
 Untere Abfallbehörde 
 Untere Bodenschutzbehörde 
 Untere Immissionsschutzbehörde 
 Fachdienst 630 Bauen und Brandschutz 

 der Bezirksregierung Detmold, Dez. 55 - Arbeitsschutz 
 dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleitungen der Bundeswehr 
 der Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 – Luftverkehr 
 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn 
 der Westfalen Weser Netz GmbH 

zur fachlichen Prüfung und Stellungnahme zugeleitet. Die beteiligten Fachbehörden haben den Antrag und die 
Unterlagen geprüft und keine grundsätzlichen Einwände gegen die Errichtung der WEA erhoben. Die Fachbehörden 
haben Nebenbestimmungen und Hinweise vorgeschlagen, unter deren Voraussetzung sie die Genehmigungsfähigkeit 
der Windenergieanlagen befürworten. 
 
4. Immissionsschutz 
Aus Sicht des Immissionsschutzes, werden keine Bedenken gegen die Erteilung dieses Bescheids erhoben. Die von 
der Unteren Immissionsschutzbehörde erlassenen Nebenbestimmungen wurden zur Sicherstellung der 
Genehmigungsfähigkeit  i. S. von § 6 des BImSchG im Abschnitt III als Nebenbestimmungen aufgenommen. Bei der 
Prüfung der Frage, welche Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit oder der  
Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und 
erheblichen Belästigungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen erfüllt werden müssen, war 
insbesondere die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm zu berücksichtigen. 
 
Die Schallimmissionen wurden auf der Grundlage der vorgelegten Schallprognose der IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 
26, 26603 Aurich vom 17.01.2022 (Bericht Nr. 4670-21-L2) und der ergänzenden Stellungnahme (Nr. 4670-22-
L2_01_01) hin überprüft. Die Schallimmissionsprognose belegt die Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen 
Zulassungsvoraussetzungen i. S. von Nr. 6 der TA Lärm für alle Immissionsorte mit Schutzanspruch im Einwirkbereich 
der hier betroffenen Windenergieanlagen, wenn die in der Prognose getroffenen Annahmen und Festlegungen im 
Normalbetrieb eingehalten werden. Eine Genehmigungsfähigkeit bezgl. der Schallimmissionen der beantragten 
Windenergieanlagen ist aus diesen Gründen gegeben.  
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Die abschließende Prüfung des Antrages hat ergeben, dass die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 
1 und Nr. 2 BImSchG vorliegen, wenn die in Abschnitt I -Tenor - aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang 
der Genehmigung und die in Abschnitt III dieses Genehmigungsbescheides festgesetzten Nebenbestimmungen  
beachtet und eingehalten werden.  
 
5. Bauordnungsrecht 
5.1 Rückbaukosten 
Die Festsetzung zur Vorlage einer Verpflichtungserklärung und einer Bankbürgschaft für die Sicherung des Rückbaus 
der Windenergieanlage und die Ermittlung der Sicherheitsleistung wurde nach Nr. 5.2.2.4 des Windenergie-Erlasses 
NRW durchgeführt. Danach ist nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nrn. 2 – 6 BauGB neben 
der Verpflichtungserklärung als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der 
zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen, eine monetäre Sicherheitsleistung durch 
eine Bank- oder Versicherungsbürgschaft zu hinterlegen. 
 
Gem. Nr. 5.2.2.4 des Windenergie-Erlasses NRW kann von einer Sicherheitsleistung in Höhe von 6,5 % der 
Gesamtinvestitionskosten ausgegangen werden, wenn durch den Antragsteller nichts Gegenteiliges nachgewiesen 
wird. Im Einzelfall kann sich aus der Konstruktion der Windenergieanlage eine höhere oder niedrigere 
Sicherheitsleistung ergeben. Die Sicherheitsleistung muss spätestens bei Baubeginn vorliegen.  
 
Die Entscheidung liegt insoweit in meinem Ermessen, welches pflichtgemäß ausgeübt wurde. Unter Beachtung der 
rechtlichen Anforderungen wird eine Rückbauverpflichtung für die Windenergieanlagen WEA LG-95, LG-96, LG-99, 
LG-100, LG-101, LG-102 und LG-103 über jeweils 440.959,26 € (Brutto) festgesetzt. Dies entspricht 13,3 % der 
Gesamtinvestitionskosten. 
 
Die Höhe der Rückbaukosten wurde Ihrerseits entsprechend der von der Enercon GmbH ermittelten und den 
Antragsunterlagen beiliegenden Rückbaukostenschätzung mit 370.554,00 € (Netto) angegeben. 
 
Die Höhe der Sicherheitsleistung liegt danach mit 13,3 % (Bruttowert) über 6,5 % unter Berücksichtigung der im 
Antrag angegebenen Investitionskosten für Anlagen- und Wegebau in Höhe von insgesamt 3.314.500,00 € (Brutto). 
Mit 6,5 % wäre eine Sicherheitsleistung in Höhe von 215.442,50 € festzusetzen.  
  
Bei der Rückbaukostenermittlung ist es jedoch nicht zulässig, positive Marktwerte für zum Beispiel 
Stahlkomponenten und Kabel anzusetzen. Dementsprechend war unter Berücksichtigung des hier genehmigten WEA-
Typs ein abweichender Wert (Abzug der positiven Gegenrechnung und Berücksichtigung der Mehrwertsteuer) 
festzusetzen (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 10.01.2017 – Az.: 4 LC 198/15, BeckRS 2017, 101711).  
 
Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Sie ist insbesondere geeignet, erforderlich und angemessen. Sie ist 
geeignet, weil sie den gewünschten Zweck, die finanzielle Absicherung des Rückbaus der WEA, gewährleistet. Sie 
ist erforderlich, weil sie das mildeste mir zur Verfügung stehende Mittel darstellt, um meiner gesetzlichen 
Verpflichtung nachzukommen, den Rückbau der WEA finanziell abzusichern. Sie ist auch angemessen, weil sie bei 
Abwägung Ihrer Interessen mit den öffentlichen Interessen nicht außer Verhältnis zu dem gewünschten Zweck steht. 
Die Interessen der Öffentlichkeit über die finanzielle Absicherung eines Rückbaus in jedem wirtschaftlichen Fall des 
Betreibers sind insoweit gewahrt, so dass ein eventueller Rückbau nicht der öffentlichen Hand zur Last fallen wird. 
Anhaltspunkte, die eine abweichende Bewertung erforderlich machen oder nahelegen, sind weder vorgetragen noch 
ersichtlich. 
 
5.2 Optisch Bedrängende Wirkung 
In der Umgebung der beantragten Windenergieanlagen befinden sich einige Wohngebäude. Der Abstand zu den 
nächsten Immissionsorten liegt aber bei allen sieben WEA bei mehr als dem 2,5-fachen (mindestens 607m) der 
Gesamthöhe. Die Auswirkungen wurden im UVP Bericht (Kap. 6.6.1) behandelt und als gering eingestuft. Die 
Stabsstelle Planung des Kreises Lippe hat das Gutachten geprüft, die Ergebnisse für plausibel gehalten und dem 
Vorhaben mit Stellungnahme vom 13.06.2022 zugestimmt. Die Typänderung ändert an den Abständen zur 
Wohnbebauung nichts. 
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6. Artenschutz, Landschafts- und Naturschutzrecht 
Eingriffsregelung 

Mit dem vom Kortemeier und Brokmann vorgelegten Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), dem 
Artenschutzfachbeitrag (AFB) der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) sind die Auswirkungen des Vorhabens auf 
Natur und Landschaft, wie nach dem BNatSchG vorgeschrieben, erfasst und bewertet worden.  
 
Das Vorhaben stellt einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft nach § 14 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 
30 Abs. 1  LNatSchG NRW dar. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung hat zum Inhalt, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden und nicht vermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu 
kompensieren sind (§ 13 BNatSchG). 
 
Da durch die Errichtung der Windenergieanlagen in das Landschaftsbild eingegriffen wird, sind die Regelungen der 
§§ 13 ff. BNatSchG zur Eingriffsregelung anzuwenden. Gemäß § 13 i.V.m. § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher 
eines Eingriffs verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).  
 
Windenergieanlagen sind so zu planen und zu errichten, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft unterlassen werden. Wird eine Anlage genehmigt, ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung auch 
hinsichtlich der Kompensationsverpflichtungen (Ausgleich/Ersatz/Ersatzzahlungen) zu beachten. Grundsätzlich ist 
zwischen der Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu unterscheiden. 
 
„Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen sind aufgrund der Höhen der Anlagen (> 20 
m) in der Regel nicht ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne des § 15 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG. Eine landschaftsgerechte 
Wiederherstellung oder Neugestaltung der Landschaft im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG, sodass die 
unvoreingenommene Beobachterin und der unvoreingenommene Beobachter, der die vom Eingriff betroffene 
Örtlichkeit nicht kennt, diese nach Neugestaltung nicht als Fremdkörper in der Landschaft erkennen kann, ist bei 
vertikalen Strukturen mit der Höhe moderner Windenergieanlagen nicht möglich. Daher ist, wenn eine solche Anlage 
zugelassen wird, für diese Beeinträchtigungen ein Ersatz in Geld zu leisten. Die Höhe der Ersatzzahlung ergibt sich 
aus der Höhe der Anlage und der Wertstufe des Landschaftsbildes im Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe 
(Gesamthöhe aus Nabenhöhe und Rotorblattlänge) […]. Die Wertstufe ist der landesweiten Einstufung der 
Landschaftsbildeinheiten des LANUV in den Fachbeiträgen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
entnehmen. Sind von einem Vorhaben unterschiedliche Wertstufen betroffen, ist ein gemittelter Betrag in Euro 
anzusetzen “ 

 

vgl. hierzu Nr. 8.2.2.1 des WEA-Erlasses NRW vom 08.05.2018 
 
Dementsprechend wurde das im LBP ermittelte Ersatzgeld in Höhe von 435.535,20 € zum Abbau der 
Kompensationsverpflichtung hinsichtlich des Eingriffs in das Landschaftsbild festgesetzt (Nebenbestimmung Nr. 20).  
 
Zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft durch die Errichtung der WEA, sind unterschiedlich 
Maßnahmen geplant: Die Anlage von Ackerbrachen, Blühstreifen und Grünlandstreifen. Die Zuordnung der 
Kompensationsmaßnahmen zu den jeweiligen WEA ist der Nebenbestimmung Nr. 13 zu entnehmen. Durch diese 
Maßnahmen wird der Eingriff in den Naturhaushalt auf den Anlagengrundstücken vollständig ausgeglichen.  
 
Artenschutz 
Insbesondere wurde in den Kapitel 3 und 4 des Artenschutzfachbeitrags betrachtet, inwiefern die sog. 
Zugriffsverbote gemäß § 44 (1) BNatSchG von dem Vorhaben betroffen sein können.  
 
Zum Schutz der gehölzbrütenden Vogelarten verpflichtet sich der Antragsteller, das Rodungsverbot i.S.d. § 39 
BNatSchG zwischen dem 01.03. und dem 30.09. einzuhalten sowie die Baufeldräumung, insbesondere das 
Abschieben des Oberbodens zum Schutz der Bodenbrüter im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28./29.02 eines 
jeden Jahres durchzuführen. Abweichungen von dieser Regelung sind nur unter den in der Nebenbestimmung Nr. 7 
bis 10 genannten Bedingungen und in dem dort genannten Umfang möglich. 
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Um einem erhöhten Verletzungs- und Tötungsrisiko für Greifvogelarten entgegenzuwirken, wird der Antragssteller 
verpflichtet, die Mastfußumgebung mit niedrig wachsenden, einheimischen Sträuchern zu bepflanzen, bzw. die 
Mastfußfläche wieder der vorigen Nutzung als Ackerfläche zu überführen. Durch die Bepflanzung, bzw. die 
landwirtschaftliche Nutzung,  wird die Fläche für die o.g. Arten als Jagdgebiet unattraktiv. 
 
Der Gutachter schlägt daher als Vermeidungsmaßnahme Abschaltzeiten bei Grünlandmahd, Ernte, sowie Pflügen, 
gemäß des §45b, Anlage 1, Bundesnaturschutzgesetztes zu den o.g. Zeiten vor. 
 
Ebenfalls wird vom Gutachter ein umfangreiches Abschaltszenario zum Schutz der Fledermäuse durchgeführt. Die 
Bedingungen zur Abschaltung sind aus dem Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung 
und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein Westfalen“ (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Stand: 10.11.2017) übernommen.  
 
Zum Schutz des Schwarzstorches werden attraktive Nahrungshabitate abseits der geplanten WEA geschaffen.  
 
Um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens aus Sicht des Artenschutzes herleiten zu können und dem 
Antragsteller die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlagen zu ermöglichen, kann die Genehmigung nur 
unter den beauflagten Maßnahmen erteilt werden.  
 
Die Bauzeitenregelungen, die Abschaltregelungen, die Mastfußgestaltungskriterien sowie die Ablenkfläche für den 
Schwarzstorch, sind verhältnismäßig, weil sie geeignet, erforderlich und angemessen sind, um das Tötungsrisiko 
bzw. das Störungsrisiko unterhalb der Signifikanzschwelle zu halten. Selbiges gilt für den Fall, dass sich die Bauzeit 
mit der Brutzeit überschneiden sollte. Dann können zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen 
vorsorglich Lerchenfenster angelegt werden (vgl. Nebenbestimmung Nr. 10).   
 
Das Flugverhalten der Fledermäuse und der Greifvögel ist hinreichend bekannt, um die in den Nebenbestimmungen 
genannten Abschaltzeiten und Mastfußgestaltungen der Windenergieanlage in Abhängigkeit von Temperatur, Zeit, 
Windgeschwindigkeit und landwirtschaftlicher Bewirtschaftung festlegen zu können. Zum Schutz der im Gebiet 
vorkommenden Feldlerchen, sowie zum Schutz für die gehölzbrütenden Arten,  verpflichtet sich der Antragssteller 
zum Bauzeitenausschluss vom 01.03 bis 30.09. Alternativ kann der Nahbereich auf Vorkommen von Brutvögeln vor 
Baubeginn untersucht bzw. Lerchenfenster für die Feldlerchen angelegt werden. Gehölzrückschnitte während der 
Brutzeit sind nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Begutachtung möglich. Dies gilt für den Fall, dass sich die 
Bauzeit sich mit der Brutzeit der Brutvögel überschneidet. Durch die Anlage der Lerchenfenster im 2 km Umkreis, 
kann eine mögliche bauzeitliche Störung die in der Umgebung befindlichen Brutvorkommen der Feldlerche 
ausgeglichen werden. Die Maßnahme ist bei Überschneidung der Bau- und Brutzeit notwendig, damit keine 
Verbotstatbestände berührt werden. Die Anforderungen an die Maßnahme sind den Nebenbestimmungen Nr. 8-10 
zu entnehmen. 
 
Darüber hinaus ist die Anlage von attraktiven Nahrungshabitaten für den Schwarzstorch vorgesehen. Hierdurch 
werden die Flugbewegungen des betroffenen Brutpaares aus dem Konfliktbereich der WEA gelenkt. Für den 
Schwarzstorch ist zur Anlage eines attraktiven Nahrungshabitats eine Kombination aus einer Sekundärauen, einer 
Blänke und der Extensivierung von Grünland vorgesehen. Die Anforderungen an die jeweilige Maßnahme sind der 
Nebenbestimmung 14 zu entnehmen.  
 
Die Nebenbestimmung Nr. 7 ist geeignet, um das Eintreten von Verbotstatbeständen für vorkommende Brutvögel 
auszuschließen, indem eine zeitliche Beschränkung der Baufeldräumung festgelegt wird. Die Baufeldräumung und 
die Baufeldvorbereitung sind i.S.d. § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) außerhalb der Brutzeit von 
Wiesenvögeln (01.03. bis 30.09.) durchzuführen. Ebenso ist das Abschieben des Oberbodens in einer Zeit außerhalb 
der Brutzeit durchzuführen.  
Die Nebenbestimmung Nr. 8 kommt zur Anwendung, wenn es zu einem länger als sieben Tage andauerndem 
Stillstand der Bautätigkeit kommt. Innerhalb dieses Zeitraums können sich Brutvögel erneut auf den Flächen 
ansiedeln. Falls es zu einem mind. sieben Tage andauernden Stillstand der Bautätigkeit kommt, sind im Anschluss 
Kontrollbegehungen gem. den Anforderungen der Nebenbestimmung Nr. 8 notwendig. Diese weitere Kontrolle ist 
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geeignet, um eine ggf. vorhandene Ansiedlung von Brutpaaren vor Wiederaufnahme der Bautätigkeit festzustellen. 
Da bei einer Feststellung von Brutpaaren zu warten ist bis die Brut vollendet wurde, werden die Zugriffsverbote des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zur Anwendung kommen.  
Die Nebenbestimmung Nr. 10 ist geeignet, um die im Vorfeld bei den Kartierungen festgestellten Brutvorkommen 
der Feldlerche zu schützen. So ist für den Fall, dass sich die Bauzeit mit der Brutzeit der Feldlerche überschneidet, 
in diesem Fall als vorsorgende Artenschutzmaßnahme die Anlage von Lerchenfenstern im Umkreis von zwei km um 
die WEA notwendig. Dadurch wird der temporäre Flächenverlust ausgeglichen und gleichzeitig eine Erhöhung der 
Revierdichte ermöglicht. Die Standorte der Lerchenfenster sind dem LBP/AFB zu entnehmen.  
 
Bei der Abschaltung der WEA bei landwirtschaftlicher Bewirtschaftung im direkten Umfeld der Anlagen werden die 
Bestimmungen des §45b, Anlage 1, Abschnitt 2, Bundesnaturschutzgesetz eingehalten. Durch die Abschaltung bei 
Bewirtschaftung wird dem Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG daher ausreichend Rechnung getragen. 
Die attraktiven Nahrungshabitate für den Schwarzstorch dienen zur Lenkung der Flugbewegungen aus dem 
konfliktbehafteten WEA-Umfeld. Durch die Optimierung des Nahrungshabitats werden durchgehend attraktive 
Habitate zur Nahrungssuche geschaffen, gleichzeitig wird der Nahbereich der WEA unattraktiv gestaltet. Die 
Wirksamkeit der Maßnahmen sind belegt, zusätzlich wird bei dem Schwarzstorch ein maßnahmenbezogenes 
Monitoring durchgeführt. Das Monitoring dient zur Sicherstellung des Ziels. Mit den Maßnahmen wird das Risiko für 
die Art Schwarzstorch deutlich reduziert. 
 
Die in den Nebenbestimmungen festgeschriebenen Maßnahmen reduzieren das Risiko für die betroffenen Tierarten 
so wirkungsvoll, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zur Anwendung kommen. Die 
Nebenbestimmungen sind damit geeignete Mittel, um den Artenschutz für die im Einwirkbereich der 
Windkraftanlage vorkommenden Feldlerchen, Fledermaus- und Greifvogelarten, sicherzustellen. 
 
Darüber hinaus sind die Maßnahmen auch erforderlich, weil es kein milderes Mittel zur Erreichung des Zwecks gibt. 
Insbesondere die hier denkbare vollständige Versagung des Vorhabens als ebenso geeignetes Mittel kommt nicht in 
Betracht, weil die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen bereits durch die Einschränkung des 
Anlagenbetriebes sichergestellt werden kann. Es würde auch dem Grundgedanken der Privilegierung dieser Art von 
Vorhaben zuwider laufen und darüber hinaus nicht berücksichtigen, dass ein Antragsteller grundsätzlich bei 
Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen einen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung hat. 
 
Die Nebenbestimmungen sind auch angemessen, weil sie bei der Abwägung Ihrer Interessen mit den öffentlichen 
Interessen nicht außer Verhältnis zur Schwere des Eingriffs zur Erreichung des gewünschten Zwecks – der Sicherung 
der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote – steht und das öffentliche Interesse an einem regelungskonformen 
Betrieb Ihrer Anlage, an der behördlichen Durchsetzung naturschutzrechtlicher Regelungen sowie dem Schutz vor 
negativen Umwelteinwirkungen, hier insbesondere in Bezug auf die Schutzgüter des BNatSchG, Ihr Interesse, 
welches insbesondere wirtschaftlicher Natur sein dürfte, überwiegt.  
 
Nach Prüfung der v. g. Unterlagen stehen dem Vorhaben bei Festsetzung der oben aufgeführten 
Nebenbestimmungen Belange des Natur- und Artenschutzes nicht entgegen. 
 
Ausnahme 
Die Erteilung einer naturschutzrechtlichen Ausnahme liegt in meinem pflichtgemäßen Ermessen. Bei 
Berücksichtigung der aufgegebenen Nebenbestimmungen, die der Umsetzung der sog. Eingriffsregelung nach §§ 13 
ff. und des Artenschutzrechts nach §§ 44 ff. BNatSchG dienen, können die negativen Auswirkungen auf die 
Schutzziele des LSG so weit reduziert werden, dass dem Vorhaben nach Abwägung der Interessen der Antragstellerin 
mit denen des Natur- und Landschaftsschutzes zugestimmt werden kann. 
 
Die Erteilung der naturschutzrechtlichen Ausnahme ist auch verhältnismäßig. Sie ist insbesondere geeignet, 
erforderlich und angemessen. 
 
So ist die Erteilung der Ausnahme geeignet, weil sie das angestrebte Ziel, die Möglichkeit der Errichtung der 
antragsgegenständlichen Windenergieanlage bei Beachtung der naturschutzrechtlichen Regelungen, sicher erreicht. 
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Sie ist auch erforderlich, weil sie das mildeste Mittel unter denkbar gleichgeeigneten Mitteln zur Erreichung des 
legitimen Zwecks, der Genehmigung mit dem Ziel der Errichtung und des Betriebes der antragsgegenständlichen 
Windenergieanlage, darstellt. Es sind hier keine weniger einschneidenden Mittel, die das gewünschte Ziel in gleicher 
Weise sicher und zeitnah erreichen, ersichtlich. 
 
Die Erteilung ist auch angemessen, weil sie bei Abwägung der widerstreitenden Interessen nicht außer Verhältnis 
zur Schwere des Eingriffs zur Erreichung des gewünschten Zwecks steht und das öffentliche Interesse an dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien sowie in diesem Fall insbesondere der – oben beschriebenen – Ausnutzung der 
Privilegierung der Windenergie aus § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB das naturschutzrechtliche Bauverbot in dem 
Landschaftsschutzgebiet überwiegt. 
 
Unter Berücksichtigung der o. g. Ausführungen sowie der Ermessenserwägungen liegen die Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Ausnahme nach § 23 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vor. 
  
 
7. Abfallwirtschaft 
Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 KrWG sieht die Abfallhierarchie die Maßnahmen zur Abfallvermeidung in der Rangfolge an 
erster Stelle. Insoweit wird durch die Wiederverwendung des Bodenaushubs für Bauzwecke am selben Ort im Sinne 
des § 2 Abs. 2 Nr. 11 KrWG das entsprechende Material nicht von den Regelungen des KrWG erfasst. So wird in 
diesem Fall durch die vorstehende Nebenbestimmung der Erreichung des Zwecks dieses Gesetzes aus § 1 KrWG 
(Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen) bestmöglich Rechnung getragen wird. 
 
 

V. VERWALTUNGSGEBÜHR 
 
Die Kosten des Verfahrens werden aufgrund des § 13 Abs. 1 Nr. 1 GebG NRW der Antragstellerin auferlegt. Bezüglich 
der Gebühren und der entstandenen Auslagen ergeht ein gesonderter Bescheid. 
 
 

VI. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden.  
 
Die Klage ist beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, 
schriftlich zu erklären. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Auf die Pflicht zur Vertretung durch einen 
Prozessbevollmächtigten vor dem Oberverwaltungsgericht gemäß § 67 Absatz 4 VwGO wird hingewiesen. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Bei Erhebung der Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, einer Behörde oder einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse muss die Klage nach § 55d Satz 1VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies 
gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen ein sicherer 
Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht.  
 
Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt 
auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform zulässig. Die 
vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf 
Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 
 
Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf der 
Homepage des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (www.ovg.nrw.de).   
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Hinweis: 
Nach § 63 BImSchG haben Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung. Das 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, kann auf Antrag die 
aufschiebende Wirkung der Klage anordnen (§ 80 VwGO). 
 
Im Auftrag 
 
 
Klüter 
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VII. VERZEICHNIS DER DER RECHTSQUELLEN 
 

Die relevantesten Abkürzungen, Bezeichnungen und Fundstellen der zu beachtenden und diesem Bescheid zu Grunde 
liegenden Gesetze, Verordnungen, Verwaltungs- und sonstigen Vorschriften in der jeweils zurzeit geltenden 
Fassung: 
 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen u. ä. Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz)  

  
4. BImSchV Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes - 

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen  
  
9. BImSchV Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes - 

Verordnung über das Genehmigungsverfahren  
  
UmSchAnzV Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von 

umweltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen - Umwelt-
Schadensanzeige-Verordnung  

  
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
  
GebG NRW Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen   
  
BauGB Baugesetzbuch  
  
BauO NRW Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung  
  
TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)  
  
ArbSchG Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei 
der Arbeit - Arbeitsschutzgesetz  

  
BetrSichV Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von 

Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb 
überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes - Betriebssicherheitsverordnung 

  
GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen - Gefahrstoffverordnung 
  
ProdSG Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt - 

Produktsicherheitsgesetz 
  
9. ProdSV Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung)  
  
VAwS Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 

Fachbetriebe 
  
  
ZustVU Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU)  
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Windenergie-Erlass NRW Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie (Az. VI.A-3 – 77-30 Windenergie-erlass), des 
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (Az. 
VII.2-2 – 2017/01 – Windenergieerlass) und des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Az. 611 – 901.3/202) vom 8. Mai 2018 

  
BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege -Bundesnaturschutzgesetz 
  
LNatSchG NRW Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen  -   Landesnaturschutzgesetz  
  
Leitfaden NRW  
 

Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen  

  
AVV Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
  
LuftVG 
 

Luftverkehrsgesetz 

  
Lichtimmissionen-Erlass Lichtimmissionen, Messung, Beurteilung und Verminderung - Gem. RdErl. des 

Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz –V-5 8800.4.11 – und des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr – VI.1 – 850 v. 11.12.2014 

  
DSchG NRW Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
  
KrWG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 

umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz 
 


